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(Beginn der Anhörung: 10:01 Uhr)

Vors. Rolf Seidel: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf die Kolleginnen und Kollegen des Sächsischen Landtages, die Mitarbeiter der Staatsregierung sowie die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung recht herzlich begrüßen. Und ich darf Sie, meine Damen und Herren Sachverständigen, zur heutigen Anhörung des Sächsischen Landtages recht herzlich begrüßen. 

Zur Anhörung steht der Gesetzentwurf der Staatsregierung, Drucksache 5/859, Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung im Freistaat Sachsen. Ich freue mich, dass die Abgeordneten des Landtages auf Ihren Sachverstand zurückgreifen dürfen. Sinn der Anhörung ist es, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen schlauer machen können hinsichtlich der Wirkung des Gesetzes. 

Nach unseren Regularien ist es so, dass die Sachverständigen einen Sachvortrag von circa 10 Minuten zum Gesetzentwurf halten und im Anschluss daran die Abgeordneten des Landtages in zwei Fragerunden ihre Fragen stellen können. Die Abgeordneten können in jeder Runde zwei Fragen stellen. Die Sachverständigen werden in alphabetischer Reihefolge aufgerufen. 

Die Damen und Herren Abgeordneten möchte ich darüber informieren, dass wir 14 Uhr die nächste Anhörung zu einem weiteren Gesetzentwurf haben und circa 17 Uhr mit der internen Ausschusssitzung beginnen möchten. So viel zum Zeitrahmen der heutigen Sitzung. 

Ich rufe auf den ersten Sachverständigen, Herrn Prof. Dr. Andreas Berkner vom Regionalen Planungsverband Westsachsen. – Bitte schön, Sie haben das Wort. 

Prof. Dr. Andreas Berkner: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Kurz zu meinem Erfahrungshintergrund als Sachverständiger, den ich hier einbringe. Ich hatte zum einen die Gelegenheit, bei der Neufassung des Raumordnungsgesetzes des Bundes als einer von acht Praxisvertretern in einem Planspiel mitzuwirken und somit das übergeordnete Recht gewissermaßen auf die Rechtsfolgen kennenlernen und abprüfen zu dürfen. Ich habe ferner im Rahmen meiner Honorarprofessur Lehrverpflichtungen an der Universität Leipzig zum Thema Raumordnungsplanung und ich bin als Leiter der Regionalen Planungsstelle beim Regionalen Planungsverband Westsachsen auch Anwender des Landesplanungsrechts und kann insofern eine Aussage dazu treffen, inwieweit die Neuregelungen sachgerecht sind. 

Meine Damen und Herren! Ich darf zunächst beginnen mit der Frage der Erforderlichkeit der Gesetzesnovellierung und möchte hier ansprechen, dass wir im Ergebnis der Föderalismusreform in Deutschland und der Neufassung des Raumordnungsrechts des Bundes eine neue Situation haben, nämlich die, dass nunmehr das Prinzip der konkurrierenden Gesetzgebung gilt im Verhältnis zwischen Bundes- und Landesrecht. Das hat die Konsequenz, dass das Bundesrecht den Rahmen setzt und dass damit insbesondere abweichendes Recht auf Landesebene außer Kraft gesetzt wird. Das ist aus meiner Sicht der Hintergrund, weshalb diese Neuregelung erforderlich ist.

Es gibt Diskussionen, inwieweit man abweichen kann. Diese möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht vertiefen. Ich möchte nur aus meiner Kenntnis zum Werdegang des ROG auf Bundesebene sagen, dass ich dieses Gesetz für sachgerecht und zeitgemäß, was die Neuregelungen betrifft, halte. Es ist seit dem letzten Jahr bereits in Kraft. Daraus ergeben sich Rechtsfolgen auf der Landesebene, die diese Novellierung aus meiner Sicht erforderlich machen. 

Ich darf kurz benennen, worin aus meiner Sicht die Aspekte bestehen, die neuregelungsbedürftig sind. Es gibt beispielsweise nach dem Inkrafttreten des ROG keine dezidierten Aussagen mehr zum Thema Braunkohlenplanung als Bestandteil der Regionalplanung. Ein weiterer Punkt besteht darin, dass die Regelungen im ROG zu den Beteiligungs- und Anhörungsverfahren, sprich zu den Beteiligungsrechten, relativ allgemein gefasst sind und einer landesplanerischen Ausgestaltung bedürfen. Darüber hinaus ist in Sachsen das bewährte Prinzip der Primärintegration der Landschaftsrahmenplanung in die Regionalplanung nicht geregelt und insofern macht das eine landesgesetzliche Regelung sinnvoll. Es ist ferner so, dass das Hinwirkungsprinzip, insbesondere der kreisfreien Städte, der Landkreise und Raumordnungsbehörden, auf die Umsetzung von Raumordnungsplänen nicht dezidiert benannt ist. Es geht darüber hinaus auch darum, die im ROG vergleichsweise wenig dezidierten Regelungen, zum Beispiel zu Zielabweichungsverfahren, stringenter zu fassen. 

Unter dem Strich muss man sagen: Natürlich enthält das ROG Übergangsregelungen. Es aber auch so, dass wir als Anwender der Gesetze in der ausgesprochen misslichen Situation sind, zunächst zwischen ROG und Landesplanungsgesetz hin- und herblättern zu müssen. Wenn wir das dann noch bei laufendem Verfahren zwischen alter und neuer Gesetzesfassung machen, dann ist das nicht gut handhabbar. 

Aus diesem Grund würde ich die Gesetzesnovellierung, wie sie in der Drucksache dargelegt ist, ausdrücklich und nachdrücklich begrüßen, weil sie anwenderbezogene Rechtssicherheit schafft. Im Übrigen ist auch eine Deregulierungskomponente enthalten, aber das möchte ich an dieser Stelle nicht vertiefen. 

Zum Umfang der Neuregelung nur kurz so viel: Als Anwender des Landesplanungsgesetzes mit einem beruflichen Horizont von inzwischen fast zwei Jahrzehnten stelle ich zunächst fest, dass das System der Landesplanung Sachsen mit den gesetzlichen Regelungen immer zeitgemäß gewesen ist und dass die Anpassungen in der Vergangenheit auch sachgerecht erfolgt sind. Ich sage das insbesondere mit Blick auf die im Jahre 2005 erfolgte Kommunalisierung der regionalen Planungsstellen zu den regionalen Planungsverbänden. Ich sage es ganz offen: Es gab im Vorfeld viele Ängste und Befürchtungen. Ich kann mit fünf Jahren Erfahrung zu diesem Thema sagen, dass sich diese nicht bestätigt haben, sondern dass sich im Gegenteil die damalige Regelung als sehr gut und handhabbar erwiesen hat. 

Das heißt im Umkehrschluss: Aus meiner Sicht ist es nicht erforderlich, bei einer gesetzlichen Neuregelung die Systemfrage zu stellen, ob es sinnvoll ist oder nicht – diese Frage ist nach meiner Auffassung beantwortet –, sondern ich vertrete die Position, dass sich das Gesetz in der Tat auf eine reine Rechtsanpassung konzentrieren kann, um die besagten Unsicherheitsfaktoren auszuräumen. 

Meine Damen und Herren! Es ist bei einem Gesetz nie so, dass man mit allen Details absolut zufrieden ist. Insofern sei es mir gestattet, an dieser Stelle wenige und auf das Wesentliche beschränkte Positionen zu äußern, bei denen ich empfehle, diese im Gesetzgebungsverfahren noch einmal zu hinterfragen. Ich füge hinzu, ich habe hier nicht die Absicht, irgendwelche Marginalien in dieser Weise zum Ausdruck zu bringen. Im habe meine Position in einem Schriftsatz festgehalten, die ich dem Herrn Vorsitzenden gern übergeben würde, weil es einfach besser ist, es nachzulesen, als sich an das gesprochene Wort zu erinnern.  

Ich darf mich insofern auf die Headlines konzentrieren, die aus meiner Sicht wichtig sind. Erster Punkt: Derzeit ist es so, dass man weder im ROG noch im Landesplanungsgesetz eine Aussage zur Anpassung von Plänen an die Entwicklung findet. Die Fortschreibung, vormals in § 6 Abs. 5 des Sächsischen Landesplanungsgesetzes geregelt, ist aus meiner Sicht eine solche Lücke. Ich würde es gut finden, wenn man diese Lücke im Zuge der Landesgesetzgebung schließen würde.

Zweiter Punkt: Hierbei geht es um eine kleine Ungenauigkeit. Die Braunkohlenplangebiete waren im bisherigen Gesetz geregelt, was den räumlichen Umgriff betraf. Dazu gab es eine Anlage, die im neuen Gesetz nicht mehr enthalten ist. Der Begriff „Braunkohlenplangebiete“ ist aber im Gesetzestext noch enthalten, und zwar § 5 Abs. 2. Hierzu habe ich den Vorschlag gemacht, wie man diese Unschärfe, um es so zu formulieren, bereinigen kann. 

Dritter Punkt: Bislang war im Gesetz geregelt, dass zu Braunkohlenplänen im Zuge der Fortschreibung eine sogenannte Erörterungsverhandlung durchzuführen war. Das ist jetzt im Gesetz nicht mehr enthalten. Ich habe im Jahre 2009 zwei Erörterungverhandlungen durchgeführt. Diese haben sich als ausgesprochen sinnvoll, was Akzeptanz und Transparenz angeht, erwiesen. Wir können Erörterungsverhandlungen natürlich auch fakultativ durchführen, aber ich denke, eine gesetzliche Verankerung würde den Stellenwert dieses Instruments stärken. Deshalb möchte ich es an dieser Stelle noch einmal ansprechen. 

Ein weiterer Punkt ist die Frage der anerkannten Naturschutzverbände. Auch hier meine ich – vielleicht wird Kollege Dammert darauf noch eingehen – eine Unschärfe dahin gehend zu finden, dass wir anerkannte Naturschutzverbände sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene haben. Die Naturschutzverbände auf Bundesebene können wir zwar anschreiben, aber in der Regel beteiligen sich diese nicht. Es sind unter anderem auch solche Institutionen wie beispielsweise der Deutsche Alpenverein dabei, die sehr selten mit dem Thema der Landes- bzw. Regionalplanung im Zusammenhang stehen. Das ist eine Feststellung. 

Die beiden letzten Punkte: Es ist zur Verbandsversammlung und zu den Ausschüssen eine Verschlankung der gesetzlichen Regelungen vorgenommen worden. Die Begriffe „Planungsausschuss“ oder „Braunkohlenausschuss“ sind im Gesetz nicht mehr enthalten. Das ist kein Problem, denn das können die Verbände per Satzung regeln. 

Ein Problem ist für mich, dass in § 9 Abs. 3 des Gesetzentwurfs von „ständigen Ausschüssen“ und in § 10 Abs. 6 des Gesetzentwurfes von „zeitweiligen Ausschüssen“ gesprochen wird. Es ist aus meiner Sicht nicht notwendig, diesbezüglich eine Einschränkung vorzunehmen. Die Verbände können selbst darüber befinden, ob sie Ausschüsse mit ständigem oder zeitweiligem Charakter einsetzen. 

Ein letzter Gedanke, was meine Anregungen betrifft: Zielabweichungsverfahren. Hier haben wir die Regelung aufsetzend auf die bundesgesetzliche Regelung. Dort sind die regionalen Planungsverbände nicht mehr enthalten. Es ist zwar eine Selbstverständlichkeit, den Plangeber an solchen Zielabweichungsverfahren zu beteiligen, aber ich würde es gut finden – im alten Gesetz war das der Fall –, wenn auf die Planungsverbände dezidiert verwiesen werden würde. 

Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle auch sagen: Ich würde hier nicht für eine Einvernehmensregelung, sondern für eine Benehmensregelung mit den Planungsverbänden plädieren, obwohl ich Vertreter eines solchen Verbandes bin. Ein Zielabweichungsverfahren muss am Ende eine Entscheidung einer Verwaltungsbehörde, also einer Raumordnungsbehörde bei der Landesdirektion, sein. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich Erfahrungen aus 19 abgeschlossenen und fünf laufenden Verfahren zur Regionalplanung einschließlich Braunkohlenplanung habe. Dabei ist immer wieder deutlich geworden, dass die Position der Regionalplanung zwischen der Landesplanung und der Kreisebene geeignet ist, eine Konfliktbewältigung zu erreichen, die regionale Zusammenschau zu leisten und das Ganze in anwendungsbezogenen Planwerken auch zu dokumentieren. 

Davon ausgehend kann ich feststellen, dass nach meiner Einschätzung die Regionalplanung im Freistaat Sachsen derzeit aufgabenadäquat aufgestellt ist und dass eine zügige Beschlussfassung des vorliegenden Gesetzentwurfes durch den Sächsischen Landtag Kontinuität sichern könnte, die Rechtssicherheit stärken und einen zukunftsfähigen Rahmen setzen würde. 

Herzlichen Dank. 

Vors. Rolf Seidel: Recht schönen Dank, Herr Prof. Berkner, für Ihre Darstellungen. – Als Nächster hat Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Birk, ein alter Bekannter in dieser Runde, das Wort. Bitte schön, Herr Birk.

Prof. Dr. Hans-Jörg Birk: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich auch deswegen besonders, weil es im Oktober dieses Jahres 20 Jahre her ist, dass ich zum ersten Mal nach Sachsen gekommen bin und seither für die Städte und Gemeinden in Sachsen mit tätig bin. Ich darf zu meinem Vortrag und vor diesem Hintergrund vielleicht Folgendes verdeutlichen: 

Ich will den Blickwinkel vor allem von der kommunalen Anwenderseite her auf das Gesetz richten. Die Raumordnung hat in den letzten 20 Jahren sehr stark an Bedeutung zugenommen. Die Kommunen sind über den § 2, Absatz 2, des Baugesetzbuches wehrhaft geworden gegen raumordnungsbezogene Entwicklungen in den Nachbarstädten und –gemeinden. Alle Aspekte kommen auf die Kommunen zu. Sie möchten eine andere Bedeutung in der Raumordnung, bei Raumordnungsplänen haben. 

Sie wehren sich gegen Entwicklungen in den Nachbargemeinden. Die Kommunen haben Probleme mit Ansiedlungen – nicht immer nur beim Einzelhandel. Es gibt auch andere Ansiedlungen, die raumordnungsrechtlich relevant sind – all das taucht bei den Städten und Gemeinden auf. Es ist schon von meinem Vorredner gesagt worden, dass die Umsetzung des ROG in Landesrecht erforderlich ist. Ich meine, das sollte unbedingt getan werden, und zwar in einem insgesamt neuen Gesetz und nicht nur durch Gesetzesänderungen. Soweit ist zur Föderalismusreform schon gesagt worden was zu sagen ist. 

Ich halte den Gesetzentwurf vom Inhalt und von der Form her für gelungen – wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf. Die Vorschläge und Überlegungen, die ich nachher anschließe, dienen einer Konkretisierung und sind auch getragen von den Überlegungen einer Erhöhung der Rechtssicherheit an einigen Stellen. 

Ich will ganz deutlich sagen, dass die zum Teil schwere Verständlichkeit des Gesetzestextes der Tatsache geschuldet ist, dass wir ein Bundesgesetz haben und ein Landesgesetz darauf aufsetzt. Es verbietet sich aus meiner Sicht aus der Logik, aber auch aus der Praxis, die bundesrechtlichen Vorschriften immer wieder zu wiederholen. Das sollte also nicht der Hintergedanke sein, aber es bedarf schon einiger – auch praktischer – Kenntnisse im Umgang mit Gesetzen. Im Grunde genommen kann das Landesplanungsgesetz nur dann sinnvoll gelesen und angewendet werden, wenn das Raumordnungsgesetz des Bundes immer danebenliegt. Das ist aber Ergebnis der Föderalismusreform und nicht Ergebnis dieses Gesetzentwurfes. Ich will dies nur in aller Deutlichkeit sagen, weil das eine immer wieder auftauchende Kritik auch in anderen Bundesländern ist. 

Lassen Sie mich zu den einzelnen Vorschriften einige Stellungnahmen abgeben. Ich habe dann noch zwei ergänzende Vorschläge, die vielleicht in die Überlegungen einbezogen werden könnten. 

Im § 3, Absatz 2, des Gesetzentwurfes sind die raumordnungsrechtlich relevanten Begriffe – Stichwort ober-, mittelzentrale Orte, Verbünde usw. genannt. Ich hielte es für sinnvoll und für richtig, diese Begriffe im Gesetz zu implementieren und dem Landesentwicklungsplan, den Raumordnungsplänen damit eine echte Rechtsgrundlage zu geben. Wenn man sehr streng überprüft, findet man weder im Raumordnungsgesetz noch im Landesplanungsgesetz eine Rechtsgrundlage für das der Raumordnung zu Grunde liegende Zentralitätsprinzip. Ich würde es für richtig halten, das zu tun, auch wieder mit dem Blick auf den § 2, Absatz 2, Baugesetzbuch, in dem sich Städte und Gemeinden gegen raumordnerische oder raumordnungsrelevante Entwicklungen der Nachbarstädte dann wehren können, wenn sie über deren raumordnerische Funktion hinausgehen. Man sollte überlegen, ob aus Gründen der Rechtssicherheit hier nicht eine ausdrückliche Niederlegung vor allem des Zentralitätsprinzips sinnvoll erscheint, um das klar zu stellen. 

Womit ich ein wenig Schwierigkeiten habe, jedenfalls mit dem, was jetzt davon übrig geblieben ist, sind die Braunkohlepläne. Das darf ich ganz deutlich sagen. Da hätte ich die Bitte, auch das noch einmal zu überlegen. Wenn man den § 5 durchliest, dann bezieht er sich von seinem gesamten Sinngehalt nur auf Braunkohlepläne für bestehende Tagebaue. Er bezieht sich nicht auf einen neuen Tagebau. Es geht jetzt nicht um die politische Frage, ob es so etwas geben kann oder nicht, sondern es geht darum, ob man ein bestimmtes Regelungsprinzip hat. Wenn man den § 5 mit dem § 4 vergleicht und einmal ganz bewusst nicht auf die jetzige Rechtslage zurückgreift, die es ja dann nicht mehr geben wird, wird nicht klar; in welchem Verhältnis der Braunkohleplan zum Regionalplan steht und wie sehr die Verpflichtung, einen Regionalplan aufzustellen, korrespondiert mit einer Verpflichtung – oder auch nicht – einen Braunkohleplan aufzustellen. Da – meine ich – wäre eine nochmalige Überlegung sinnvoll.

Ich kann es auch an einem Beispiel festmachen: Im § 5, Absatz 2, steht dann auf einmal, man müsse die bergrechtlichen Genehmigungen, die bergrechtlichen Verfahren und ihre Inhalte mit dem Braunkohleplan in Einklang bringen. Das ist für mich ein Begriff, der unseren Berufsstand, den Berufsstand der Rechtsanwälte, ernährt, weil er nicht klar ist. 

Wir haben im § 1, Absatz 4, Baugesetzbuch, die Pflicht der Anpassung. Die Frage ist nicht, ob wir den gleichen Begriff benennen können: Wenn man einen anderen Begriff oder einen anderen Inhalt wählen will, dann sollte man das bitte im Einzelnen definieren. Die Frage ist, ohne dass ich dazu einen Vorschlag unterbreite: Ist ein ausdrücklicher Braunkohleplan überhaupt noch notwendig oder kann das nicht Teil des Regionalplans sein oder werden? Ich vermag das nicht abschließend zu sagen, aber es erscheint wie ein Relikt, das man in diesem Gesetz übernommen hat, ohne dass es zukunftsweisend ist. 

Den § 14 will ich noch ganz kurz ansprechen. Es ist die Untersagung raumbedeutsamer Planungen. Diese Vorschrift ist aufgrund einer Überlegung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes in das Gesetz gekommen, das mehr oder weniger sagt: Die Untersagung einer raumordnerischen Planung stoppt das Verfahren noch nicht. Es ist richtig, dass der Gesetzgeber das aufnimmt und einfach hinnimmt. Man kann sicherlich darüber streiten, ob das der Schluss sein musste, aber das OVG hat es gesprochen. Wenn das aber umgesetzt wird, fände ich es richtig, dies noch etwas deutlicher zu machen und zum Beispiel nicht zu regeln, dass das Verfahren gestoppt werden kann, sondern es zu kombinieren und zu sagen, eine vorläufige Aussetzung des Planungsverbotes gilt gleichzeitig. Das hat die Folge, dass das zugrunde liegende Verfahren, das gegen die Raumordnung verstoßen kann, nicht weitergeführt werden darf. 

Die andere Überlegung ist die, dass das gegebenenfalls auch als eine klassische Veränderungssperre, wie wir sie aus dem Baugesetzbuch kennen, ausgebildet werden könnte. Das heißt, dass man ausdrücklich ab einem bestimmten Zeitpunkt – zum Beispiel zu Beginn der Raumordnungsplanung im Regionalplan oder im Landesentwicklungsplan – eine Veränderungssperre aufnehmen und praktisch schon in der Vorstufe ein Planungsverbot aussprechen kann. Das würde meines Erachtens manche Dinge klarer machen und auch damit verdeutlichen, welche Interessen hier eine Rolle spielen. Es wäre allerdings aus meiner Sicht mit einer zeitlichen Beschränkung aus eigentumsrechtlichen Gründen zu verbinden, da hinter den Raumordnungsverfahren oder hinter den raumordnungswidrigen Planungen oftmals auch Eigentümerinteressen stehen. Das Ganze könnte man an die §§ 14 ff angliedern. 

Soweit meine Überlegungen zu dem Entwurf, wie er vorliegt. Lassen Sie mich zwei Gesichtspunkte ansprechen, die mir wichtig und sinnvoll erscheinen. Zum einen – und das ist jetzt eine Erfahrung aus der Praxis, ich sage es ganz deutlich, anderer Bundesländer – sollte man sich überlegen, ob man die Pflicht zur unbefristeten Untersagung raumordnungswidriger Planungen nicht deutlicher im Landesplanungsgesetz verstärken sollte. 

Ich habe jetzt in zwei Verfahren Folgendes erlebt: Die Landesplanungsbehörde hat – aus welchen Gründen auch immer, man ist geneigt, auch politische Gründe anzunehmen – in einem Bebauungsplanverfahren gesagt, eigentlich meinen wir, das Ganze könnte gegen die Raumordnung verstoßen. Sie hat den Bebauungsplan in Kraft setzen lassen, um dann als Behörde eine Normenkontrolle gegen den Bebauungsplan zu erheben und zu sagen, das Ganze ist raumordnungswidrig. Man muss dann darüber streiten, ob so ein Antrag zulässig ist. 

Ich möchte noch einen anderen Hintergrund verdeutlichen. Es gibt zwischenzeitlich Bebauungsplanverfahren, die extrem teuer geworden sind mit Umweltbericht, Umweltprüfung, mit Artenschutzprüfung – sie sind leicht in einem Bereich, der inzwischen bei plus/minus 100 000  bis 500 000  Euro liegt. Das Ganze könnte man sich sparen, wenn relativ früh aus raumordnerischen Gründen gesagt wird, das Ganze geht nicht. Das wäre selbstverständlich beklagbar. Ich meine, es wäre die Pflicht der Raumordnungsbehörden, wenn sie das Instrumentarium haben, eine raumordnungswidrige Planung zu verbieten, das auch zu tun. Das kann von der Stadt oder Gemeinde getrennt überprüft werden, ohne dass das Bebauungsplanverfahren mit seinen großen Kosten anläuft und entsprechend umgesetzt wird. Es wäre meines Erachtens eine Überlegung wert, solches ins Gesetz aufzunehmen. 

Ich weiß, dass der Sächsische Städte- und Gemeindetag und auch der Landkreistag eine Freistellung der Städte und Gemeinden von Planungsschadensansprüchen nach § 39 ff. Baugesetzbuch fordern. Ich möchte diese Forderung unterstützen, weil ich meine, dass es gerechtfertigt ist, dass aus der Sicht der Gemeinden der Vollzug von Bebauungsplänen nach § 1, Absatz 4, der die Raumordnung durchsetzt, nicht zu Planungsschadenansprüchen auf Seiten der Städte und Gemeinden führen darf. Der Fall mag als solcher extrem selten vorkommen. Wenn aber Raumordnung und Landesplanung einerseits und die städtebauliche Planung andererseits ernst genommen werden, kann es vorkommen. Ich würde Ihnen, Herr Vorsitzender, die Überlegungen gern schriftlich übergeben. Da ist das noch einmal weiter ausgeführt. Ich bedanke mich und entschuldige mich, dass ich die Zeit etwas überschritten habe.

Vors. Rolf Seidel: Recht herzlichen Dank. Das Angebot nehmen wir sehr gern an. Das macht die Arbeit für uns auch einfacher. Das betrifft natürlich alle Sachverständigen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Darlegungen bei uns hier vorn abgeben. Wir werden diese unseren Abgeordneten zustellen. Danke schön. Das Wort hat Herr Prof. Dr. Dammert. Er ist Rechtsanwalt und wird uns jetzt seinen Sachverstand zur Verfügung stellen. Bitte Herr Dammert.

Prof. Dr. Bernd Dammert: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich darf mich für die Einladung als Sachverständiger bedanken und die Expertise zu diesem Themenkreis kommt – wie beim Kollegen Birk – aus der praktischen Arbeit, vor allen Dingen was die Regionalplanung angeht. In meiner Eigenschaft als Anwalt berate ich seit ungefähr 20 Jahren sowohl regionale Planungsverbände, aber auch Vorhabenträger, die durch Planaufstellungen betroffen sind. Ein gewisser Spezialbereich ist die Braunkohlenplanung in den drei Braunkohle-Ländern Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Brandenburg, wo es ja über den Zeitraum der letzten Jahrzehnte verschiedene Aufstellungs- und Anpassungsverfahren gegeben hat, aber auch Fragen, die im Rahmen der gerichtlichen Kontrolle aufgetaucht sind. 

Meine Damen und Herren! Ich will meine Darlegung in vier Punkte gliedern. Im ersten Punkt sage ich kurz ein paar Worte zur Ausgangslage. Das werde ich sehr kurz machen, weil Herr Berkner und Herr Birk hier eigentlich die wesentlichen Punkte schon angesprochen haben.

Der zweite Punkt wird meine Einschätzung zur Zielsetzung und Struktur des Gesetzentwurfes, der Ihnen vorliegt, sein. Der dritte Punkt erfasst Einzelvorschriften und der vierte Punkt ist noch ein kurzer Ausblick – vielleicht auch auf Punkte, die dann noch Gegenstand vertiefter Betrachtung in der Diskussion sein können.

Die Ausgangslage ist kurz umschrieben aufgrund der Gesetzgebung des Bundes. Infolge der Föderalismusreform hat sich die Rechtslage insoweit verändert, dass der Bund jetzt ein Vollgesetz verabschiedet hat und den Ländern nur ein verfassungsrechtlich eingegrenzter Regelungsspielraum geblieben ist, die sogenannte Abweichungsgesetzgebung mit diesen beiden Komponenten.

Die Frage, die man sich stellen muss, lautet: Inwieweit kann der Landesgesetzgeber hier tätig werden? Zwei Dinge dazu: Eine Reihe der Abgeordneten ist bereits mit anderen Anpassungsgesetzen befasst gewesen. Es gab vor einigen Wochen eine Anhörung in diesem Haus zum Wasserrecht und zum Naturschutzrecht. Auch dort sind Fragen der Anpassung gestellt worden. Manche Dinge ähneln sich. Aber ein Unterschied ist, dass § 28 Abs. 3 des Raumordnungsgesetzes des Bundes im Unterschied zum Bundesnaturschutzgesetz oder zum Wasserhaushaltsgesetz den Ländern doch einen deutlicheren Ausfüllungsspielraum zuschreibt. Das gilt vor allen Dingen für die Raumplanung in den Ländern. Das ist das Recht, das ihnen der Bund vor dem Hintergrund eingeräumt hat, dass der Bund Regelungsbedarf sieht. 

Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Frage, welche Zielsetzungen der Gesetzentwurf verfolgt. Im Kern geht es darum, Rechtssicherheit zu schaffen. Es ist keine komplette Neustrukturierung, sondern es geht um Rechtssicherheit, um deutlich zu machen, was nach Inkrafttreten des ROG weiterhin gilt. 

Im Rahmen der Novellierung des Wassergesetzes gab es in diesem Haus die Diskussion, ob es nicht sinnvoll wäre, ein konsolidiertes Gesetz zu machen, sozusagen Bundesrecht und Landesrecht in einem Gesetztext zusammenzuführen, damit man ein Gesetz hat und weiß, was man anwenden soll. Diese Idee ist natürlich verlockend, aber sie wird sich verfassungsrechtlich leider nicht umsetzen lassen. Das heißt, es wird künftig dieses Nebeneinander von Landes- und Bundesrecht weiter geben müssen. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, dieses Verhältnis klar zu definieren. 

Es gibt die verfassungsrechtliche Frage, die auch bei der Novellierung im Wasserrecht sehr intensiv diskutiert worden ist: Was ist zulässige Abweichung und was ist noch zulässige Ausfüllung? Darf das Land das überhaupt alles in dieser Weise machen? Dazu wird man Folgendes sagen müssen:

Erstens. Die Frage, was ist Abweichung, was ist zulässige Abweichung, ist derzeit rechtlich völlig offen. Das letzte Wort hat hierzu das Bundesverfassungsgericht. Bis hierzu eine Entscheidung gefallen ist, kann es dauern. So lange können wir nicht warten. Das heißt, der Landesgesetzgeber muss ein Stück weit in diese Risikosituation hinein Recht setzen. Nach meiner Auffassung hat aber der Gesetzentwurf, der sich auf eine Konkretisierung der bundesrechtlichen Regelungen bezieht, einen praktikablen und rechtlich auch belastbaren Ansatz gewählt, ohne jetzt vertieft die Frage zu diskutieren, wie wir juristische Begriffe im Einzelnen abgrenzen. 

Zweitens. Die Besonderheit im Raumordnungsrecht, im Landesplanungsrecht genauso wie im Wasserrecht und im Naturschutzrecht besteht nach wie vor darin, dass die bundesrechtlichen Regelungen in vielen Punkten eine Art Rahmencharakter beibehalten haben. Ich will nicht davon sprechen, dass das nur eine Umetikettierung der alten Gesetze ist, aber wenn Sie diese nebeneinander legen, werden Sie feststellen, dass viele Dinge sich nicht großartig verändert haben und dass das, was vorher Rahmengesetz war, plötzlich Vollgesetz ist. Das heißt, wenn man sich dies vor Augen hält, ist klar, dass die Länder in diesen Bereichen zu einer detaillierten Regelung aufgerufen sind. Wir haben eine völlig andere Situation als beispielsweise im Baurecht, bei dem wir eine dezidierte Regelung haben und die Länder auf ein fest gefügtes System bauen können und diese Regelungsnotwendigkeit nicht besteht. 

Von daher sehe ich die Notwendigkeit. Sie sollte auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Aus meiner Sicht ist das vom Gesetzentwurf her, was den Umfang angeht, sicherlich ein gangbarer Weg. Wenn man das mit anderen Landesgesetzen vergleicht: Nordrhein-Westfalens Gesetz umfasst circa 40 Paragrafen. Das sächsische Gesetz hat 21 Paragrafen. Man hat also eine relativ schlanke Regelung gewählt. Von daher ist auch unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit und der Rechtsvereinfachung sicherlich ein Kompromissweg gefunden worden. 

Meine Damen und Herren! Ich will mich nun ausgewählten Einzelvorschriften zuwenden und einige Aspekte ansprechen, aber auch konkrete Vorschläge machen. Der erste Punkt betrifft den § 2 des Gesetzentwurfes, der die Allgemeinen Vorschriften über Raumordnungspläne betrifft. Dort haben Sie in Abs. 1 Satz 1 eine Vorgabe, was die Bedingungen und Befristungen angeht.

Zunächst zur Befristung. Aus meiner Sicht ist dies eine Regelungsmöglichkeit, die sicherlich sinnvoll ist, da auch Landespläne nicht für die Ewigkeit gemacht sind, sondern für ein bestimmtes Zeitfenster eine entsprechende Steuerung vorsehen. Diese Befristungsmöglichkeit ist sinnvoll, meines Erachtens kommt aber ein Punkt zum Tragen, den Herr Berkner vorhin angesprochen hat. Die Befristungsmöglichkeit sollte uns nicht dazu veranlassen, auf die Fortschreibungsmöglichkeit und vielleicht auch auf diese Fortschreibungspflicht im weiteren Sinne nochmals gesetzlich hinzuweisen. Das hat das Gesetz nicht mehr aufgegriffen, das alte Gesetz sah das noch vor. Aus meiner Sicht wäre das hilfreich, um klarzumachen, dass hier diese Überprüfungspflicht besteht. 

Im Baurecht gibt es das im Übrigen auch. Die Flächennutzungspläne sind regelmäßig fortzuschreiben. Da hier ein integriertes Planungssystem besteht, sollte man diesen Aspekt nochmals prüfen. 

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, was mit den Bedingungen gemeint ist. Am Ende ist es so: Der Plan soll steuern, er soll einen klaren Rahmen für weitere Planungen setzen. Wenn hier jetzt zahlreiche Bedingungen hineinformuliert werden, dann ist damit möglicherweise Unsicherheit verbunden. Wer beurteilt die Frage, ob diese jetzt eingetreten ist oder nicht? Gilt das nun oder gilt es nicht? Meines Erachtens kommen die Bedingungen nur dann zum Tragen, wenn bei der Aufstellung der Pläne bestimmte Gesichtspunkte bei Anstrengung aller Mittel nicht abschließend geregelt werden können, aber trotzdem eine Grundstrukturierung erfolgen soll. Die Konsequenz ist: Man wird die Konditionierung eines Planes eher im Ausnahmefall machen müssen; denn es kann nicht zum Regelfall werden, weil damit die Steuerungsmöglichkeit letztlich infrage gestellt wird. 

Noch ein Wort zum Rangverhältnis kollidierender Nutzungen. Sie haben einen Bereich, auf den Sie Nutzungsansprüche zielförmig drauflegen, die sich eigentlich widersprechen. Das Grundprinzip besteht darin, dass der Plan diesen Nutzungskonflikt im Rahmen einer Vorrangentscheidung in der Planungsentscheidung festlegen soll. Das primäre Ziel soll dargelegt werden, um diesen Rahmen zu setzen. Es ist aber in manchen Fällen denkbar, dass hier verschiedene Ansprüche bestehen und noch unklar ist, was durchgesetzt wird. Um hierbei Blockierungen zu verhindern, halte ich es für einen gangbaren Weg, in bestimmten Fällen über konfligierende Mehrfachfestsetzungen mit einer Rangfolge zu gehen – aber das auch nur dann, wenn im Rahmen der Abwägung dieser Zielkonflikt nicht ordnungsgemäß ausgeräumt werden kann. Das heißt, es kann kein Anhalt dafür sein, Zielkonflikte nicht abzuarbeiten und über Bedingungen dann in den Vollzug auszulagern, denn eine gewisse Restunsicherheit bleibt damit behaftet. 

Meine Damen und Herren! Die Vorgaben zur Umweltprüfung sind gemeinschaftsrechtlich und bundesrechtlich gesetzt. Darüber braucht man nicht zu reden. Deshalb ist § 2 Abs. 2 eher deklaratorisch; das heißt, er hat nicht diesen großen Umfang. 

Ein weiterer Punkt, den ich aufgreifen möchte, betrifft die Braunkohlenplanung. Ich bin überrascht, dass das die Prominenz auch schon in den Ausführungen meiner Vorredner gefunden hat, weil es doch eher ein sehr spezielles Thema ist. Um es klar und deutlich zu sagen: Die Besonderheit, die eine großflächige Gewinnung von Energierohstoffen – konkret der Braunkohle – mit sich bringt, ist mit die größte Flächeninanspruchnahme – oftmals verbunden mit Umsiedlungen und erheblichen Eingriffen in die Natur und die Landschaft – mit Folgen auf die kommunale Selbstverwaltung.

Diese vielfältigen Fragen machen es aus meiner Sicht notwendig, hier zu einer überörtlichen Planung zu kommen. Das Instrument dieser überörtlichen Planung ist die spezielle Regionalplanung. Es ist natürlich eine Art der Regionalplanung. Der Braunkohlenplan als diese spezielle Regionalplanung hat sich über Jahrzehnte in den drei Braunkohlenländern bewährt, sodass ich dafür plädieren möchte, die Regelung beizuhalten.

Das gilt umso mehr, als der jetzige § 5 die bisherigen Vorschriften deutlich entschlackt. Die Braunkohlenplanung ist deutlich überschaubarer geworden. Das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund besteht darin, dass die Frage der Umweltverträglichkeitsprüfung komplett herausgenommen wurde und nunmehr in das Zulassungsverfahren übergeleitet worden ist, es sind aber auch andere Straffungen vorgenommen worden. Aus diesem Grunde sehe ich es als sinnvoll an, es beizubehalten.

Das Problem des „In-Einklang-bringens“, das Kollege Birk angesprochen hat, sehe ich in der Praxis nicht; denn es ist in jahrzehntelanger Praxis klar, was mit „in Einklang bringen“ gemeint ist. Das ist eine Anpassungspflicht. Es ist anders formuliert als in § 1 Abs. 4, aber inhaltlich sind die Dinge klar. 

Ich komme zum Schluss. Gibt es Verbesserungsvorschläge? – Ja, es gibt Verbesserungsvorschläge, und zwar in § 5 Abs. 1 Satz 1 sollte meines Erachtens klargestellt werden, dass hier Braunkohlentagebaue gemeint sind. Das kann nicht für Steine-Erden-Tagebaue gelten. Damit ist auch klar, dass es auch für neue Tagebaue gilt. 

Zu § 5 Abs. 2 noch ein Verbesserungsvorschlag: Es geht nicht um die Bergbauunternehmen, die in den Gebieten angesiedelt sind, sondern es geht um die Tagebaue, die dort liegen. Das sollte man anpassen. 

Ein letzter Punkt zum Gesetz ist die Frage des § 6. Dort sind Klarstellungen zur Beteiligung der Verbände getroffen worden. Es ist nun klar, dass sich die Beteiligung auf die nach sächsischem Landesrecht anerkannten Verbände bezieht. Es gibt aber in der Gesetzesbegründung einen Hinweis auf die Bundesverbände, die als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen sind. Das schafft Rechtsunsicherheit. Um diese Rechtsunsicherheit auszuräumen, würde ich empfehlen, diese Bemerkungen in den entsprechenden Regelungen der Gesetzesbegründung zu streichen. 

Es gibt weitere Fragenkreise, zu denen ich jetzt nichts mehr sagen kann, die aber vielleicht noch Gegenstand der Diskussion sind: Wie sieht das mit der Planentschädigungspflicht im Hinblick auf Anpassungen aus? Ich sehe aus praktischer Sicht keine Notwendigkeit einer Freistellung der Kommunen durch das Land. Ferner sollte man darüber nachdenken, ob der als Soll-Regelung ausgeformte Verzicht auf Raumordnungsverfahren in § 15 – das weicht von der Kann-Regelung des Bundes ab – in dieser Weise beibehalten werden soll oder ob man nicht einen anderen Weg geht. Beispielsweise ist es in Bayern angedacht, dass man das an die Raumordnungsverordnung koppelt und damit auch mehr Rechtssicherheit zum einen für die Vorhabenträger, zum anderen aber auch für die Landesplanungsbehörden schafft. 

Zusammengefasst möchte ich sagen, dass der Gesetzentwurf – trotz möglicher und vielleicht gebotener Anpassungen und einiger Verbesserungen – ein gangbarer Weg ist und auch für die Rechtsanwender einen rechtssicheren Rahmen schaffen kann. 

Vielen Dank. 

Vors. Rolf Seidel: Recht schönen Dank, Herr Prof. Dammert. – Unser nächster Spezialist auf dem Gebiet ist Herr Dr. Roman Götze, Fachanwalt für Verwaltungsrecht aus meiner Heimatstadt Leipzig. – Herr Dr. Götze, bitte schön. 

Dr. Roman Götze: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Da die Zeit drängt, spare ich mir die Vorstellung meiner Person und gehe gleich mit Ihnen in medias res. Auch ich möchte meinen Vortrag in zwei größere und einen kleineren Teil gliedern. 

Ich möchte zunächst etwas Grundsätzliches zum Regelungsansatz dieses Gesetzentwurfes sagen, im zweiten Schritt einige inhaltliche Anmerkungen zu Einzelregelungen machen und zum Schluss meines Vortrages noch eine kleine redaktionelle Fußnote setzen. 

Es ist bereits von meinen Vorrednern darauf hingewiesen worden, dass wir als Konsequenz der neuen föderalen Gesetzgebungskompetenzverteilung den föderalen Regelungswettbewerb nicht nur im Raumordnungsrecht, sondern auch im Wasserrecht, im Naturschutzrecht und in anderen Rechtsmaterien gerade eben in der Praxis, aber auch in diesem Hohen Hause, kennenlernen. Das muss man zunächst zur Kenntnis nehmen, hat sich aber im Prinzip als Landesgesetzgeber jeweils neu die Gretchenfrage zu stellen: Will ich nunmehr darauf mit einer eigenen komfortablen Vollregelung reagieren, gegebenenfalls auch unter Inkaufnahme von Doppelregelungen und dies eben im Interesse der Vollzugsklarheit und -verständlichkeit oder möchte man sich auf den unabdingbaren landesrechtlichen Mindeststandard zurückziehen, wie wir das gerade mit der kleinen Novelle, der Vorschaltnovelle, im Wasserrecht erleben. Das ist eine Geschmacksfrage und zugleich auch eine verfassungsrechtliche Frage. Ich halte beide Wege prinzipiell – anders als einige meiner Vorredner – ernsthaft für diskutabel. Man könnte gut und gerne darüber nachdenken, ob man im Interesse der Vollzugsklarheit zumindest an neuralgischen Punkten doch auch Doppelregelungen in Kauf nimmt, die ja im Prinzip dem Bund nicht wehtun, wenn sie denn sachverhaltsidentisch und legatus gemacht worden sind. Das wäre im Prinzip zumindest erwägenswert. 

Aus meiner Sicht ist dieser Entwurf aber auch nicht konsequent schlank, das heißt auf das unabdingbare Minimum ausgerichtet. Herr Kollege Prof. Dammert hat bereits darauf hingewiesen, dass die Regelung, die im § 2, Absatz 2, des Entwurfes zur Umweltprüfung und zur Begründung, zur Übernahme der Ergebnisse der Umweltprüfung, die Begründung von Raumordnungsplänen, vorgesehen ist, überflüssig sein dürfte. Diese Auffassung teile ich. 

Das Gesetz könnte aber auch deutlich an Vollzugstauglichkeit und Verständlichkeit gewinnen, wenn zumindest im Bereich von § 14 und § 16 des Entwurfes, also bei der landesplanerischen Untersagung oder beim Zielabweichungsverfahren Doppelregelungen erwogen würden. So, wie das Ganze jetzt steht, ist es zumindest aus meiner Sicht in einem Maße unverständlich, das über das normale Maß anderer Vorschriften hinausgeht. Ich würde mir wünschen, dass man gerade beim Zielabweichungsverfahren überlegt, ob man die materiellen Voraussetzungen vielleicht im Ansatz landesrechtlich noch einmal kodifiziert. Das wäre verfassungsrechtlich aus meiner Sicht möglich. 

Wenn wir gerade bei Fragen sind, die sich der Gesetzgeber hier noch einmal vor Augen führen sollte – möchte ich darauf hinweisen, dass einige Dinge, die in der Fachöffentlichkeit seit einigen Jahren diskutiert werden, nicht Eingang in den Gesetzentwurf gefunden haben. Stichwort: Monitoring von Raumordnungsplänen – darauf werden sicherlich Nachredner von mir noch einmal eingehen. Das kennen wir aus dem Bereich der Umweltprüfung. Monitoring ist so ein Punkt. Auf handelbare Flächenausweisungsrechte wird Herr Janssen, glaube ich, noch eingehen, so kann ich mich an der Stelle kurz fassen. 

Auch andere innovative Ansätze, die wir im Raumordnungsgesetz des Bundes kennen oder kannten, wurden ebenfalls nicht aufgegriffen, jedenfalls nicht explizit. Stichwort: Das Instrument der regionalen Flächennutzungspläne ist jetzt in der Schublade verschwunden, ebenso das bundesrechtlich vorgesehene Instrument der raumordnerischen Verträge, § 13 Raumordnungsgesetz. Diese beiden Aspekte sind vom Landesplanungsgesetzentwurf nicht, zumindest nicht explizit, aufgenommen worden. Das mag für den regionalen Flächennutzungsplan fachlich auch nachvollziehbar sein, für den es ohnehin nach meiner Kenntnis nur in Hessen und NRW Pilotversuche gibt. Ich würde mir wünschen, dass man zumindest zum Instrument der raumordnerischen Verträge, wie es auch im noch geltenden Sächsischen Landesplanungsgesetz war, im Prinzip noch etwas regelt. Das könnte beispielsweise im § 13 des Entwurfes passieren, der aus meiner Sicht zurzeit ohnehin relativ konturenlos und unscharf formuliert ist.

Auch zum nächsten Aspekt, den ich ein Stück weit vermisse, hat Herr Kollege, Prof. Dammert, bereits etwas gesagt, und ich bin mir relativ sicher, dass die kommunalen Vertreter darauf auch noch einmal eingehen werden. 

Ich habe gerade im Rahmen einer komplexeren Beratung für die gemeinsame Landesplanung Berlin/Brandenburg die Erfahrung gemacht, dass die Regelung zum Regress bei der Anpassungspflicht im dortigen Landesplanungsvertrag Berlin/Brandenburg durchaus aus Sicht der Kommunen eine wünschenswerte Regelung ist, weil sie zumindest dort die Timidität ein Stück weit zurück fährt und die Kommunen sich vielleicht doch eher einmal im Stande sehen, auf eine geänderte Zielvorgabe auch zeitnah zu reagieren. Wir haben auch in Sachsen viele alte Pläne, bei denen das auch aus Gründen, die mit dem Planungsschadensrecht zu tun haben könnten, nicht passiert. Ich fände es wünschenswert, wenn wir das täten, was andere Bundesländer auch schon getan haben und hier eine klare Regelung im Landesplanungsgesetz verankern. 

Nun zu einigen inhaltlichen Anmerkungen zur Einzelregelung. Es war das zentrale Anliegen des Landesplanungsgesetzes von 2001, die kommunale Ebene zu stärken. Ich habe die Regelungen unter diesem Blickwinkel durchgemustert und mich gefragt, ob das jetzt auch eine Leitlinie des Entwurfes des neuen Landesplanungsgesetzes ist. 

An zwei Punkten, denke ich, wird deutlich, dass das neue Landesplanungsgesetz zumindest jetzt keinen großen Fortschritt im Hinblick auf die Stärkung der Planungsverbände und damit letztlich der kommunalen Ebene darstellt. Beispielsweise ist die Genehmigung der Satzung immer noch – das war aber auch schon vorher so – nur auf den ersten Blick als Rechtskontrolle ausgestaltet. Wenn man genauer hinschaut, sieht § 4, Abs. 1, Satz 3, des Entwurfes vor, dass auch die Entscheidungen der Staatsregierung, der obersten Landesplanungsbehörde und des Landtages im Prinzip Genehmigungsvoraussetzung sind. Damit haben wir in der Sache eine fachliche Kontrolle, die eben keine reine Rechtmäßigkeitskontrolle ist. 

Man könnte und sollte überlegen, wenn man die Stärkung der kommunalen Ebene im Blick hat, ob es hier nicht im Prinzip genügt, dass die Satzung über den Regionalplan im Einklang steht mit dem Landesentwicklungsplan.

Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Frage der Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten. Hier haben wir in Sachsen schon 2001 eine gewisse Kombinationslösung kennengelernt, die ich damals kritisiert habe. Die kritisiere ich jetzt immer noch. Diese Kombinationslösung, dass man im Prinzip Eignungsgebiete nur mit Vorranggebieten kombiniert ausweisen kann, mag zwar fachlich richtig und wünschenswert sein, aber das muss man meines Erachtens jetzt im Jahre 2010 den Planungsverbänden nicht mehr gesetzgeberisch vorgeben. Das wissen die oder könnten es zumindest wissen. Man muss das aus meiner Sicht nicht regeln und hätte hier ein gewisses Deregulierungspotenzial. 

Das Thema raumordnerische Untersagung ist bereits angesprochen worden. Hier geht der Regierungsentwurf den Weg, dass er die Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes rezipiert und versucht, eine Lösung zu finden, die es ermöglicht, der raumordnerischen Untersagung zur einer gewissen Durchschlagskraft auch auf den privaten Dritten zu verhelfen. Meines Erachtens bleibt der Entwurf aber hier auf halbem Wege stehen. Zwar schafft er eine Ermächtigungsgrundlage für das Anhalten des Genehmigungsverfahrens, aber eben keine Rechtspflicht. Ich meine, die Formulierung, die jetzt im Entwurf enthalten ist, könnte noch präzisiert werden. Ich habe dazu einen Vorschlag gemacht und reiche den dann auch zur Akte.

Und schließlich – damit komme ich auch zum Schluss – habe ich das Gefühl, man sollte das Ganze auch redaktionell noch einmal vor dem Hintergrund durchsehen, dass das Bundesnaturschutzgesetz und auch das Landesnaturschutzrecht gerade in der Änderung begriffen sind. Das Landesnaturschutzrecht war vor zwei Wochen hier auf dem Tapet und wird es auch bald wieder sein. Möglicherweise ergibt sich da noch Änderungsbedarf. Ich habe das nicht bis zum Ende durchdekliniert. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.

Vors. Rolf Seidel: Recht herzlichen Dank, Herr Dr. Götze. Der nächste in der Runde der Sachverständigen ist der Vertreter des Leibnitzinstituts für ökologische Raumentwicklung, Herr Dr. Janssen. Sie haben das Wort. Bitte schön.

Dr. Gerold Janssen: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Vielen Dank auch für die Einladung, hier als Gutachter zum Entwurf des Landesplanungsgesetzes Stellung nehmen zu können. Ich tue das in der Tat aus der Sicht der Wissenschaft als Mitarbeiter vom Leibnitzinstitut für ökologische Raumentwicklung. Ich bin dort als Jurist tätig und wir befassen uns natürlich satzungsgemäß mit einer Reihe von Fragen der Raumwissenschaften und von daher, denke ich, können wir auch einiges hier in die Debatte mit einbringen.

Ich möchte vorab positiv zum Gesetz hervorheben – und damit auch gleich in die 

Materie einsteigen – dass es – obwohl es sich durchweg am ROG zu orientieren hat, 

keine Abweichungsregelungen gibt. Ich habe jedenfalls keine feststellen können. Trotz der Verschlankung ist es sehr gut lesbar. Ich denke, das wird ungleich schwerer werden in den anderen Gesetzen – Naturschutzgesetz und Wassergesetz. Hier, finde ich, ist es sehr gut gelungen. 

Allerdings muss ich sagen, bei der Lektüre habe ich dann doch zwei Punkte vermisst, die ich hier etwas thematisieren möchte: zum einen das gänzliche Fehlen von landesgesetzlichen Grundsätzen der Raumordnung und zum anderen das Fehlen eines Planungsgebotes. Im Übrigen werde ich mich dann auf kurze Anmerkungen zum Zielabweichungsverfahren einlassen und mir auch einen kleinen redaktionellen Hinweise erlauben.

Zu meinem ersten Punkt: Ich meine, dass sich die landesspezifischen Eigenheiten der Raumordnung nicht allein nur auf die Behördenzuständigkeit und sich daraus ergebende Verfahrungsregelungen beziehen, worauf sich der Gesetzentwurf hier beschränkt. Fraglich ist dann nämlich, ob überhaupt eine Novellierung erforderlich gewesen ist. Wir haben schon gehört, es war aus Gründen der Rechtssicherheit sicher wünschenswert. Wenn man den § 28, Absatz 3, ROG, mit einbezieht, der besagt, dass das Landesrecht in seinen wesentlichen Bestandteilen weiter gilt, was die Grundsätze, Zielabweichungsverfahren, Regelung zur Raumordnung in den Ländern usw. anbelangt, diese Regelungen bleiben unberührt, hätte es vielleicht gar keines neuen Gesetzes bedurft. 

Der Freistaat Bayern sieht zum Beispiel derzeit deshalb keinen Handlungsbedarf. Ergänzungsbedarf hätte ich aber sehr wohl eben bei den landesgesetzlichen Grundsätzen gesehen. Ich will dies einmal am Beispiel des Flächensparens – Herr Götze hat es schon erwähnt – und des 30-Hektar-Zieles veranschaulichen, wie man damit vielleicht als landesplanerischen Grundsatz umgehen könnte. Dieses Thema ist ja auch Gegenstand der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms 2003 und mit den Grundsätzen besteht die Möglichkeit, Landesspezifika entsprechend in einem Gesetz auch zu würdigen. 

Man könnte beispielsweise hier an ein Hektar-Ziel – ich will jetzt keine Zahlen nennen, bewusst nicht – für Sachsen denken, um klar zu machen, dass man hinter diesem 30-Hektar-Ziel der Bundesregierung steht und wie man es dann vielleicht auch auf Landesebene umsetzen möchte. Die Regelung dazu im ROG halte ich –gelinde gesagt – für sehr zurückhaltend. Im § 2, Abs. 2, Nr. 2, letzter Halbsatz heißt es da lediglich: Die Flächeninanspruchnahme im Freiraum ist zu begrenzen. Man beschränkt sich hier ausdrücklich auf den Freiraum. Ist das sachgerecht? Das ist hier die Frage. 

Es wird im Grundsatz Nr. 6, Satz 3, zwar noch einmal aufgegriffen mit weiteren Hinweisen darauf, was Siedlungs- und Verkehrszwecke usw. anbelangt. Ich meine gleichwohl, dass man diesen Grundsatz auch im Landesplanungsgesetz aufnehmen könnte und nicht allein im Landesentwicklungsplan, in dem es sicher als Grundsatz auftauchen wird oder vielleicht sogar als Ziel. Einem so weitreichenden Ziel und einer solchen Thematik – denke ich – steht es gut zu Gesicht, wenn es auch als gesetzlicher Grundsatz vom Demokratieprinzip her legitimiert ist, das heißt durch den Landtag letztendlich dann auch gestützt wird. 

Man muss natürlich dann aufpassen, wenn man so einen Grundsatz aufnimmt, dass man andere Grundsätze nicht außer Acht lässt, denn sonst würde das zu einem Übergewicht vielleicht dieser Thematik der Flächeninanspruchnahme führen. Weitere Beispiele, wo man tätig werden könnte und wo ich es empfehlen würde, wäre beispielsweise der Klimaschutz. Dazu gibt es bekanntlich im ROG nur den Grundsatz oder weiterführende Aussagen zu dem Grundsatz der CO2-Minderung, aber zur Anpassung fehlen Grundsätze gänzlich. Auch hierzu könnte sich der Freistaat äußern. Wichtig hier im Freistaat – denke ich – ist nach wie vor der vorbeugende dezentrale Hochwasserschutz, der sehr vorbildlich ist. Auch das könnte man hier mit einbeziehen.

Ich denke ferner an den Lärmschutz, beispielsweise an einen Grundsatz zum Straßenlärm, Energiepolitik. Sehr wichtig ist: Wir sind hier in einem Grenzraum. Dazu steht im ROG sehr wenig. In Nr. 8 heißt es, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Städte und Regionen zu unterstützen ist. Ich frage mich dabei, wo die Grenzraumgemeinden bleiben. Haben diese keine Funktion? Wo soll ich diese subsumieren?

Des Weiteren kann man Grundsätze hinsichtlich der Infrastruktur, des Verkehrs, was zum Beispiel den Ausbau der Elbe anbelangt, regeln. Man könnte auch etwas zu den Kulturlandschaften sagen und ausführen, auf welche Werte es dem Freistaat ankommt. Denkbar ist zum Beispiel ein Bauverbot von Windenergieanlagen auf Bergkuppen usw. 

Mein zweiter Punkt betrifft das nicht vorhandene Planungsgebot. Das Planungsgebot finden Sie auch nicht im ROG. Es obliegt aber der Kompetenz des Landes, hier ergänzende bzw. abweichende Regelungen – wie man das auch immer interpretiert – aufzunehmen, also auch ein solches Planungsgebot. Hierzu werden immer verfassungsrechtliche Bedenken ins Feld geführt; aber ich denke, dass das Bundesverfassungsgericht ein Planungsgebot nicht gänzlich ausschließt, soweit man den Kommunen entsprechenden Raum für eigene Planungen lässt. Im Übrigen gibt es in acht Landesplanungsgesetzen ein spezielles Planungsgebot, wobei Bayern und Niedersachsen lediglich ein Anpassungsgebot und kein Erstplanungsgebot vorsehen. Das sächsische Landesplanungsgesetz hatte bislang weder ein Anpassungsgebot noch ein Erstplanungsgebot. 

Dem kann man entgegenhalten: Es gibt doch schon in § 1 Abs. 4 BauGB eine Anpassungspflicht und damit hat man bereits eine Handhabe, auf die Kommunen einzuwirken. Dazu muss man aber wissen, dass es dann der Kommunalaufsicht obliegt, tätig zu werden. Die Raumordnungsbehörden selbst haben keine Möglichkeiten, auf die Umsetzung der Raumordnungsziele in der Bauleitplanung hinzuwirken, sodass sie auf die kommunale Aufsichtsbehörde angewiesen sind. Das halte ich für einen unbefriedigenden Zustand. Aus diesem Grund sollte darüber nachgedacht werden, ob man nicht vielleicht zu einer Festlegung des Planungsgebotes im Gesetz kommt. 

Zu Fragen der verfassungsrechtlichen Situation und der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit möchte ich mich jetzt nicht äußern. Wie gesagt, nur der Hinweis auf das Bundesverfassungsgericht besagt, dass unter bestimmten Voraussetzungen solch ein Planungsgebot auch verfassungsgemäß ist und die Planungshoheit davon nicht betroffen ist. 

Meine Empfehlung ist, ein Planungsgebot in Form eines Anpassungsgebotes aufzunehmen. Das bietet weder fachliche noch rechtliche Probleme und kann uneingeschränkt als Sicherungsinstrument der Landesplanung empfohlen werden. Verfassungsrechtliche Bedenken dagegen bestehen nicht, wenn sichergestellt ist, dass den Kommunen dadurch nicht jeglicher eigenverantwortlicher planerischer Gestaltungsspielraum verloren geht. Wenngleich auch dieses Erstplanungsgebot – das muss man auch erwähnen – in den Bundesländern, in denen es solch ein Gebot gibt, bislang noch gar nicht ausgesprochen wurde, hat diese Regelung doch Warnfunktion oder evokatorische Wirkung, sodass dies ein Instrument ist, mit dem die Landesplanungsbehörden sehr gut arbeiten können. 

Mein dritter Punkt bezieht sich auf das Zielabweichungsverfahren. Herr Berkner hatte dazu kurz Stellung genommen. Er schlägt eine Benehmensregelung vor. Ich meine, dass es bei der jetzigen Regelung bleiben kann. Es reicht aus, wenn die davon betroffenen zuständigen Stellen Stellungnahmen abgeben können. Es muss sichergestellt sein, dass die Raumordnungsbehörde selbst darüber entscheiden kann. Ansonsten würde es eventuell zu einer Blockadesituation des Planungsverbandes kommen. Das wäre sicherlich nicht im Sinne der Verfahrensbeschleunigung, sodass ich mit dieser Regelung sehr gut leben kann. Ich gehe deshalb darauf ein, weil es in den Stellungnahmen entsprechende Hinweise dazu gab. 

Mein letzter Punkt ist ein kleiner redaktioneller Hinweis. In der Anlage sind einige Verweise auf das WHG getroffen, bei denen ich denke, dass hierzu Anpassungsbedarf an das neue WHG zu leisten ist. 

Vielen Dank. 

Vors. Rolf Seidel: Recht herzlichen Dank, Herr Dr. Janssen. – Wir kommen zu unserer nächsten Sachverständigen, Frau Sabine Klaßmann-Voß. Sie ist Ministerialrätin im Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie hatte eine weite Reise nach Dresden hinter sich. Wir freuen uns, dass Sie da sind und bitten um Ihre Darstellung. 

Dr. Sabine Klaßmann-Voß: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Vielen Dank für die Einladung. Ich nehme gern die Gelegenheit wahr, um aus Ländersicht zu dem Entwurf des Landesplanungsgesetzes Stellung zu nehmen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat per 08.04.2010 das eigene novellierte Landesplanungsgesetz in Anpassung an das Raumordnungsgesetz in Kraft treten lassen. Wir sind damit das erste Bundesland, das ein neues, an das ROG angepasstes Landesplanungsgesetz hat. Zum Hintergrund muss ich aber sagen: Die Hauptintention für unsere Novellierung war zunächst nicht eine Anpassung an das ROG, sondern Aufträge aus der damaligen Koalitionsvereinbarung, die eine Novellierung des Landesplanungsgesetzes erforderlich machten. 

Es ist soeben thematisiert worden, ob eine Novelle des Landesplanungsgesetzes überhaupt erforderlich ist. Dazu möchte ich Ihnen aus Ländersicht sagen, dass wir seitens des Rechtsausschuss damals eine Arbeitsgruppe gebildet haben, die einen Gesetzentwurf für das Raumordnungsgesetz unter dem damaligen Leiter des Rechtsausschusses erarbeitet hat, und diesen Entwurf dem Bund zur Verfügung gestellt hatten. Ziel des gesamten Gesetzgebungsvorhabens und auch innerhalb der Arbeitsgruppe war es, einen möglichst zwischen Bund und Ländern gemeinsam getragenen, neuen bundesgesetzlichen Entwurf auf den Weg zu bringen, der es den Ländern ermöglicht, keine Abweichungsgesetzgebung auf den Weg bringen zu müssen. 

Deshalb sind, wie es Prof. Dammert vorhin schon angesprochen hat, die Übergangsvorschriften in § 28 Abs. 3 ROG relativ offen gefasst, sodass die Länder die Möglichkeit haben, wenn sie es denn für erforderlich halten, Ergänzungsgesetze oder Ähnliches auf den Weg zu bringen – wenn es überhaupt erforderlich ist – und möglichst keine Abweichungsgesetzgebung machen zu müssen. 

Zum damaligen Zeitpunkt war man eher noch der Auffassung, dass das ROG so offen formuliert ist, dass eine Anpassung nicht unbedingt erforderlich ist. Bayern zum Beispiel hat sich klar an diese Richtung gehalten. Mittlerweile – wenn ich Ihnen die Stimmungslage aus dem Rechtsausschuss wiedergeben darf – haben die meisten Länder jetzt vor, eine Landesplanungsgesetznovelle anzugehen, und zwar vor dem Hintergrund der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Es hat sich im Zuge der Diskussion in der letzten Zeit gezeigt, dass es durchaus Auslegungsschwierigkeiten geben kann, wenn es um Inhaltsgleichheit oder Wortgleichheit geht, wie das Landesgesetz im Verhältnis zum ROG zu interpretieren ist. Vor diesem Hintergrund ist die Mehrheit der Länder mittlerweile davon überzeugt, dass es besser ist, Landesplanungsgesetze zu novellieren. Dabei geht die Tendenz dahin, Ergänzungsgesetze zu erlassen, wie Sachsen es auch gemacht hat. 

Wir in Nordrhein-Westfalen haben das auch gemacht. Wir haben ein reines Ergänzungsgesetz auf den Weg gebracht, das nicht so schlank und so gestrafft ist wie das sächsische Landesplanungsgesetz. Wir haben 40 Paragrafen und zum Teil die Länderspezifika, was die Planungsträgerschaft und die Zuständigkeiten betrifft, noch sehr dezidiert ausgestaltet. Das letztlich begründet auch den Umfang unseres Gesetzes. 

Was Nordrhein-Westfalen genau wie Sachsen hat und wovon ich auch persönlich überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist: Wir haben ein reines Verfahrensgesetz auf den Weg gebracht, das keine materiellen Vorgaben enthält, auch keine Grundsätze; denn wir waren der Auffassung, dass diese Aspekte materielle Vorgaben sind, die in Form von Ziel- oder Grundsatzvorgaben in den Plänen zu verankern sind. 

Im Übrigen hat das ROG gesetzliche Grundsätze verankert. Das sehen Sie wiederum in § 2 Abs. 1 ROG mit einer Öffnungsklausel, die es den Ländern ermöglicht, zwar weitere Grundsätze zu formulieren, aber auch um eine Abweichungsgesetzgebung möglichst vermeiden zu können. Das Ganze war – zum Hintergrund des ROG – getragen von der Intention, einen möglichst gemeinsamen, konsensual getragenen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen. Dem trägt meines Erachtens auch das sächsische Landesplanungsgesetz Rechnung. 

Des Weiteren kann man erwähnen, dass das sächsische Landesplanungsgesetz sicherlich eine reine Umsetzung der ROG-Vorhaben ist und dass keine weiteren Aspekte eingeflossen sind. Wie ich den Gesetzentwurf sehe, verstehe und lese, ist es eine reine Anpassung an das ROG. 

Nun zu den Regelungen im Einzelnen. Es ist zum Teil schon erwähnt worden, dass manche Formulierungen vielleicht redundant oder nicht unbedingt erforderlich sind. Das könnte man auch für den § 1 Abs. 2 sagen, in dem noch einmal festgestellt wird, was die Leitvorstellung für den Freistaat Sachsen ist.  Das müsste man nicht unbedingt regeln, kann man aber tun. Das ist quasi ein Aufhänger für den Freistaat Sachsen, um zu sagen, was Aufgabe der Raumordnung und der Landesplanung in Sachsen ist.

Zu § 2 würde ich gern noch eine Bemerkung machen, und zwar zur Kombination Eignungs- und Vorranggebiete. Diesen Weg haben wir in Nordrhein-Westfalen auch gewählt, um eine intensive und auf die Standorte gerichtete Steuerung zu erreichen – vor dem Hintergrund der Ausgestaltung, welche Wirkung Vorranggebiete und welche Wirkung Eignungsgebiete haben. Wir halten in bestimmten Bereichen bestimmte Vorgaben für den besten Weg, um planerisch steuernd auf die richtigen Standorte zu kommen, wenn man Vorrang- und Eignungsgebiete entsprechend koppelt.

Zu § 5 Braunkohlenplanung haben wir in Nordrhein-Westfalen noch sehr ausgiebige Vorschriften. Wir sind aber davon überzeugt und haben es entsprechend im Landesplanungsgesetz festgelegt, dass die Braunkohlenpläne Regionalpläne sind – Raumordnungspläne im eigentlichen Sinne der Definition des ROG –, aber einen bestimmten fachlichen Aspekt beleuchten.

Zu § 6 Abs. 3 möchte ich noch eine Bemerkung machen. Es geht darum, wann eine erneute Beteiligung im Rahmen der Planaufstellung erforderlich ist. Dieser Aspekt, wie er hier in Sachsen gelöst wurde, ist zwar nicht in dieser Art und Weise in Nordrhein-Westfalen umgesetzt, aber auch wir haben der bundesrechtlichen Regelung insofern Rechnung getragen, indem wir gesagt haben, dass uns das zu einschränkend ist. § 10 ROG sieht vor, dass man im Rahmen der Aufstellung und Beteiligung eines Planes, wenn dort Änderungen vorgenommen werden, in die erneute Beteiligung und Offenlage gehen muss. Das ist damals im Rahmen der Länderanhörung thematisiert worden und im Nachgang ist die ursprüngliche Fassung etwas modifiziert worden. Nordrhein-Westfalen hat aber genau an diesem Punkt, bei § 10 Abs. 1 Satz 4, letztendlich eine ergänzende Regelung getroffen, um nicht jede Planänderung in die erneute Beteiligung geben zu müssen. Das hat Sachsen meines Erachtens mit dem § 6 Abs. 3 auch versucht.

Zu § 15 Raumordnungsverfahren habe ich eine redaktionelle Anmerkung. Im Abs. 1 wird davon gesprochen, dass ein Raumordnungsverfahren für raumbedeutsame Vorhaben durchgeführt werden kann, für die nach anderen Vorschriften kein anderes Verfahren erforderlich ist.
Für mich stellt sich hier die Frage, welche anderen Vorschriften können das sein? Raumordnungsverfahren sollten ja primär im ROG und im Landesplanungsgesetz selbst festgelegt werden. Kann es da überhaupt noch andere Gesetze, Vorgaben geben, die ein Raumordnungsverfahren neben diesen beiden Ebenen – ROG und Landesplanungsgesetz – erforderlich machen? Deshalb rege ich hier an, über diese Formulierung vielleicht noch einmal nachzudenken.

Zum Zielabweichungsverfahren noch eine Bemerkung. Hier finde ich besonders positiv, dass im § 16 explizit auf genommen wurde, dass das Zielabweichungs​verfahren in einem besonderen Verfahren durchzuführen ist. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ebenfalls den gleichen Weg gewählt vor dem Hintergrund dessen, dass es eben Rechtsprechung gibt – ich möchte da zum Beispiel an Hessen verweisen –, die es zum Teil durchaus für möglich erachtet haben, Zielabweichungsverfahren mit Planfeststellungsverfahren oder ähnlichem zu koppeln. Wir sind der Auffassung, dass es erforderlich ist – und das ist die mehrheitliche Auffassung –, Zielabweichungsverfahren in einem besonderen raumordnerischen Verfahren durchzuführen.

Für mich stellt sich dann allerdings die Frage, was ist ein beschleunigtes Verfahren. Das ergibt sich weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus der Gesetzesbegründung. Dass sich die Beschleunigung letztendlich in der Frist niederschlägt ist klar, aber welche Fristen sind da angedacht? Was ist in dem Sinne als beschleunigtes Verfahren zu sehen? Was ich beim § 16 auch begrüße, ist, dass es keine weiteren materiellen Vorgaben gibt. Ich glaube – wir haben uns dieser Diskussion auch gestellt –, es wird schwierig, den Begriff der Grundzüge der Planung gesetzestechnisch so weiter zu konkretisieren, dass jeder Fall tatsächlich davon erfasst würde. Es ist und bleibt ein unbestimmter Rechtsbegriff, bei dem man im Einzelfall entscheiden muss, ob nun ein Zielabweichungsverfahren möglich ist oder nicht. Ich halte es für kaum machbar – und wir haben uns ins Nordrhein-Westfalen auch dagegen entschieden –, diesen Begriff gesetzlich näher zu fassen oder weitere materielle Vorgaben zu verankern. Ich glaube, das ist auch kaum möglich.

Als letzten Aspekt möchte ich noch das Planungsgebot ansprechen, weil es auch in den Stellungnahmen, die schriftlich vorlagen, von den kommunalen Spitzenverbänden thematisiert wurde. Dazu kann ich Ihnen nur aus der NRW-Sicht sagen, dass wir seit Jahrzehnten ein Planungsgebot im Landesplanungsgesetz stehen haben. Es ist aber noch nie von diesem Planungsgebot Gebrauch gemacht worden. Es ist auch nicht per se verankert, sondern an enge Kriterien geknüpft worden, so dass man nicht per se die Kommune auffordern kann zu planen und anzupassen. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Formulierung: Wenn es für Planungen mit hervorragender Bedeutung für die allgemeine Landesentwicklung oder die überörtliche Wirtschaftsstruktur erforderlich ist. 

Wie gesagt: Wir haben seit Jahrzehnten diese Formulierung. Es ist aber bislang noch nie davon Gebrauch gemacht worden und die Praxis geht eher dahin, dass man versucht, den Bestandsschutz zu wahren. Wirklich virulent wird es ja meist im Zusammenhang mit dem Einzelhandel. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen in unserem entsprechenden Ziel zum Einzelhandel festgelegt, dass der Bestand gewahrt werden kann, dass man da nicht in den Bestand hineingeht. Ansonsten kann ich Ihnen aus der praktischen Erfahrung keinen Fall nennen, wo es wirklich relevant werden könnte und – wie gesagt – wir haben bislang auch davon keinen Gebrauch gemacht.

So viel aus meiner Sicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vors. Rolf Seidel: Recht herzlichen Dank Frau Klaßmann-Voß. Der nächste Sachverständige in unserer Reihe ist Ministerialdirektor a. D. aus der Bundeshauptstadt a. D. Sie hatten wohl den weitesten Weg zu uns von Bonn nach Dresden. Herr Professor Krautzberger, Sie haben das Wort. Bitte schön.

Prof. Dr. Michael Krautzberger: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe jetzt das Glück, dass ich mich ein bisschen kürzer fassen kann, weil viele Dinge schon gesagt wurden. Ich werde sie da und dort nur einmal kurz ansprechen, um zu sagen, dass ich etwas unterstütze oder vielleicht auch nicht. 

Zum Anlass noch einmal ganz klar: Das ist eine heikle Situation, die die Grundgesetzänderung für die Länder gebracht hat – eine ungewöhnliche Situation. Aber es haben alle zugestimmt – der Bundestag und der Bundesrat – für eine Situation, die eine teilweise Entmachtung der Ländergesetzgebung, dafür einen teilweisen Machtzuwachs bedeutet. 

Das war im Grunde dieser Tauschhandel, der mit der Föderalismusreform 1 Stoiber/Müntefering 2006 vorgenommen wurde. Das führt im Moment zu einigen schwierigen Umstellungen und auch zum neu lernen. Ein Beispiel: Es würde einem in den Fingern jucken, wenn man Sachen wiederholt, die im Bundesrecht sind. Herr Dammert hat es ganz vornehm angedeutet: Jeder Jurist lernt in der Gesetzgebung, dass – wenn man eine Vorschrift wiederholt – sie im neuen Kontext eine andere Vorschrift ist, weil sie aus dem Gesamtzusammenhang zu interpretieren ist. Jede Wiederholung ist eine Neuregelung. Man sagt aus guten Gründen, man kann das nicht machen. Man muss mit diesem Zustand leben, den man sich aus wohl überlegten Gründen in der Verfassungsreform gegeben hat. Das heißt, es besteht ein Erfordernis nach der Verfassungsreform, sich rasch an den neuen Zustand anzupassen. Der Bund hat jetzt in dem Bereich das Sagen. Die Länder haben es in den Bereichen, in denen sie zuständig sind, anzupassen oder umzusetzen. 

Die Fachwelt – das sollte nicht unerwähnt bleiben – hat von dieser Änderung wenig gehalten, denn das, was Frau Klaßmann-Voß zuletzt dargestellt hat – die Kooperation auch in der Gesetzgebung zwischen den Beteiligten – hat vorzüglich funktioniert. 

Etwa vor zwölf Jahren war die letzte große Rahmengesetzgebungsnovelle im Bau- und Raumordnungsgesetz, damals war Töpfer Minister. Das beruhte auf einem Gesetzentwurf der Länder, der mit Beteiligung des Bundes gemacht wurde. Das hat man sehr bewusst so gemacht, um die Länder von Anfang an einzubinden und umgekehrt. Es gab trotzdem Vermittlungsverfahren. Ich glaube, Frau Klaßmann-Voß, wir haben uns beide im Vermittlungsverfahren auch kennen gelernt, und Sachsen war dabei. Fragen gab es trotzdem, etwa regionaler Planungsverband, aber man hat das Gesetz gemeinsam getragen. Die letzte Reform des ROG war genauso, weshalb ich auch diese Abweichungserfordernisse so niedrig einschätze, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, denn man hat auch das ROG, das jetzt den Anlass für das sächsische Verfahren gibt, zwischen Bund und Ländern erarbeitet. Auch hier sind die Länder erst in die Vorlage gegangen. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, der bayerische Abteilungsleiter, hat den ersten Entwurf sozusagen mit gefasst. Das heißt, es gab ein hohes Maß an Kooperation. Von daher wurde die Notwendigkeit für Abweichungen von den Beteiligten nicht gesehen. Das mag sich in Zukunft beim Lauf der Dinge ändern. Das wird man nach der Verfassungswirklichkeit erfahren. Im Augenblick wird es so sein. 

Andererseits muss man rasch umsetzen, weil die Rechtsungleichheiten da sind. Das wurde von einigen der Vorredner sehr deutlich gesagt. Es gibt ein paar Verwirrungen. Der Gesetzgeber hat sich das einfach gedacht. Was ist: Es widerspricht nicht? Was ist eine Anpassung? Was ist eine Abweichung? Wenn man nur allein das Problem sieht, dass man nach dem geltenden Sächsischen Landesplanungsgesetz vom Raumordnungsverfahren absehen soll, wenn es nicht erforderlich ist – ich verkürze es: Nach dem Bundesrecht kann man absehen. Das ist für jeden Juristen eine Vorlage – könnte und sollen – wahrscheinlich muss man immer sollen, wenn man auch können darf, wenn es erforderlich ist. Aber man muss es klarstellen. Das soll die Behörde machen. Das sind die Dinge, wo man im Landesgesetz ein paar Akzente setzen kann und auch setzen soll. 

Im Vordergrund – meine ich schon – steht diese rasche Anpassung. Nach Nordrhein-Westfalen geht es jetzt los, wir haben es gehört. Thüringen ist als übernächstes dran und rundherum macht man jetzt diesen Schritt, der in die gleiche Richtung geht wie Nordrhein-Westfahlen und Sachsen ihn vorgelegt haben.

Mit wenigen Bemerkungen will ich kurz etwas zu Einzelbestimmungen sagen. Ich finde diesen Gedanken mit der Befristung und Bedingung von Raumordnungsplänen im Sächsischen Gesetzentwurf ganz ausgezeichnet. Das ist innovativ. Wir haben lange Zeit in Deutschland gelebt, wir können das für die Jahrhunderte machen. Wir haben Probleme mit Demographie und Strukturwandel. Dem müssen auch die Pläne angepasst werden. Wir müssen ebenfalls daran denken, dass eine Planung zeitlich befristet ist. Ein Problem ist einmal gelöst. Darauf muss man sich von Anfang an einstellen. 

Von daher sehe ich auch das Erstplanungsproblem eigentlich so. Die Rechtsprechung hat inzwischen hier gesagt: Es gibt eine Erstplanungspflicht der Gemeinden. Insofern ist der ganze Streit um das Planungsgebot – man kann sich darüber streiten, aber es ist eigentlich nach der Rechtsprechung inzwischen klar –, dass man auch nach § 1, Absatz 4, Baugesetzbuch, eine Anpassungspflicht der Gemeinden auch bei der Erstplanungspflicht hat.

Zur Frage der Entschädigungspflicht, die mich nur sehr entfernt berührt, darf ich trotzdem sagen: Das klingt auf den ersten Blick gut und Frau Lehmann wird dann anschließend für den Städte- und Gemeindetag sicherlich die gegenteilige Meinung vertreten und sich Herrn Birk anschließen. 

Man muss nur Folgendes überlegen: Man kann so etwas machen, wenn man ein komplett durchgestaltetes Planungssystem hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir 1990 in Sachsen wie in anderen Ländern in den Zustand des § 34 und § 35 in den unbeplanten Innenbereich und den Außenbereich geraten sind. Es gab kaum übergeordnete Pläne. Wenn man so etwas in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern macht, wo man über 50 Jahre lang Planungssysteme aufbauen konnte, dann kann ich sagen: Gut, wenn ich jetzt einen Plan ändere, dann. Aber das haben wir nicht. Wie viele Gemeinden haben keine Flächennutzungspläne! Wie lang wird das dauern, bis die kommen? Und deshalb ist ein solcher Gedanke etwas verfrüht. Das wollte ich dazu noch sagen,

Wenn ich noch eine einzige Bemerkung zum Gesetzestext machen darf: Ich habe als Beamter unter anderem den Eid auf die deutsche Verfassung abgelegt. Da habe ich gelernt, dass es keine Bundesländer gibt, sondern Länder. Im § 6, Absatz 1,Nr. 5, kommen die Bundesländer vor. Das wollte ich nur erwähnen. Vielen Dank.

Vors. Rolf Seidel: Recht herzlichen Dank, Herr Prof. Krautzberger. Unsere nächste Sachverständige kommt aus Dresden vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Frau Lehmann, Sie haben das Wort. Bitte schön.

Janett Lehmann: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Zunächst herzlichen Dank dafür, dass der Sächsische Städte- und Gemeindetag zu dem Entwurf des Landesplanungsgesetzes vortragen darf. Die Sächsische Staatsregierung hat sich dafür entschieden, im Landesplanungsgesetz nur das zu regeln, was unbedingt erforderlich ist, um die bisherige Rechtslage wieder herzustellen. Von ihrer umfassenden Möglichkeit, weitere abweichende Regelungen zum Bundesgesetz zu erlassen, macht sie leider keinen Gebrauch. 

So wäre es zwingend erforderlich gewesen, wie auch Herr Prof. Dr. Birk und Herr Dr. Götze fordern, eine Erstattungsregelung für kommunale Planungsschäden in das Sächsische Landesplanungsgesetz aufzunehmen. Dies fordert der Sächsische Städte- und Gemeindetag bereits seit Jahren. Wir möchten daher nochmals im Rahmen dieser Anhörung für eine Aufnahme einer Erstattungsregelung für einen gemeindlichen Planungsschaden plädieren.

Eine solche Regelung ist erforderlich, um die Städte und Gemeinden von möglichen Erstattungsansprüchen Dritter zu entlasten. Ich möchte die Problematik kurz näher erläutern. 

Im Landesentwicklungsplan des Freistaates Sachsen sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung festgelegt. Die Regionalpläne der regionalen Planungsverbände sind aus dem Landesentwicklungsplan zu entwickeln und müssen bei Änderungen angepasst werden. Die Bauleitpläne der Städte und Gemeinden wiederum müssen sich an den Zielen der Raumordnung orientieren und bei Änderungen nach § 1, Absatz 4, Baugesetzbuch, ebenfalls angepasst werden. Dies kann zu Wertverlusten oder Wertminderungen an Grundstücken führen. 

Nach dem Baugesetzbuch haben Eigentümer oder Nutzungsberechtigte einen Anspruch auf Ersatz dieses Schadens gegen die Gemeinde. Die bleibt jedoch auf ihrem Planungsschaden sitzen, obwohl sie nur ihrer Anpassungspflicht nachgekommen ist. In vielen anderen Bundesländern bekennt sich die Landesebene zu ihrer Mitverantwortung bei kommunalen Planungsschäden. Dort befindet sich im Landesplanungsgesetz eine Erstattungsregelung für Gemeinden, wenn eine Gemeinde einen Dritten entschädigen muss, weil sie einen Bebauungsplan aufgrund der Ziele der Raumordnung geändert oder aufgehoben hat.

Der Freistaat Sachsen sollte deshalb den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen folgen und eine Erstattungsregelung im Sächsischen Landesplanungsgesetz aufnehmen.

Entscheidet sich die Sächsische Staatsregierung dafür, nur das Nötigste im Sächsischen Landesplanungsgesetz zu regeln, so müssen wenigstens diese Vorschriften anwendungsfreundlich ausgestaltet sein. Das ist nicht immer der Fall, wie am Beispiel des § 16 zu sehen ist. § 16 des Entwurfes regelt das Zielabweichungsverfahren. Dieses Verfahren ist für Städte und Gemeinden sehr wichtig, da es die einzige Möglichkeit ist, von den verbindlichen Zielen der Raumordnung abzuweichen. Die gesetzliche Formulierung im Entwurf beinhaltet lediglich, wie bereits Frau Klaßmann-Voß dargestellt hat, dass die Abweichung von Zielen der Raumordnung in einem besonderen, beschleunigten Verfahren durchzuführen ist. Wie dieses besondere, beschleunigte Verfahren im Detail durchgeführt werden muss, insbesondere wenn es nicht mit einem anderen Verfahren verbunden werden kann, wird leider nicht geregelt. Hier bedarf es näherer Erläuterungen durch den Gesetzgeber.

Eine weitere Forderung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages ist es, die Finanzierung der regionalen Planungsverbände sicherzustellen. Der Entwurf sieht eine statische Festlegung der Zahlung vor. Dies wird der Praxis aber nicht gerecht. Aufgrund stets steigender Sach- und Personalausgaben, zum Beispiel durch Tarifsteigerungen, müssen auch die Zahlungen an die regionalen Planungsverbände für die übertragenen Aufgaben dynamisch ausgestaltet werden.

Schließlich möchte ich noch auf die Mitteilungspflichten der Gemeinden eingehen, die aus Sicht des SSG überhöht sind. Die Gemeinden sollen verpflichtet sein, die Raumordnungsbehörde im Rahmen der Bauleitplanung zu informieren. Demnach soll bei Fassung eines Aufstellungsbeschlusses, bei Wirksamwerden des Flächennutzungsplanes und bei Inkrafttreten von Bebauungsplänen eine Mitteilung zur Führung des Raumordnungskatasters erfolgen.

Diese geforderten Mitteilungspflichten sind für das Raumordnungskataster aber lückenhaft bzw. überflüssig. Die Mitteilung zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses ist für das Raumordnungskataster nicht wertvoll, da die Erforderlichkeit sowie die Ziele und Zwecke der Planung im Aufstellungsbeschluss nicht dargelegt werden müssen.

Des Weiteren sind diese Mitteilungspflichten der Gemeinden gegenüber der Raumordnungsbehörde überflüssig. Bereits im Rahmen des Bauleitplanverfahrens werden die Raumordnungsbehörden als zu beteiligende Behörden gehört und zur Äußerung aufgefordert. Im Rahmen dieser Anhörung erhält sie bereits die notwendigen Unterlagen. Nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung eines Bebauungsplanes erhält die Rechtsaufsichtsbehörde, also das Landratsamt oder bei den kreisfreien Städten die Landesdirektion, die kompletten Unterlagen. Diese Unterlagen könnten von dort über den Dienstweg an die Raumordnungsbehörden der Landesdirektionen weitergeleitet werden. Eine nochmalige Übermittlung durch die Gemeinden wäre daher überflüssig.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass hinsichtlich der Mitteilungspflichten überhöhte Anforderungen gestellt werden, hingegen bei den für die Städte und Gemeinden wichtigen Themen des Zielabweichungsverfahrens und der Erstattung für kommunale Planungsschäden ergänzende Regelungen bzw. generell eine Regelung im Sächsischen Landesplanungsgesetz fehlen.

Danke.

Vors. Rolf Seidel: Recht herzlichen Dank für Ihre Darstellung. – Unser nächster Sachverständiger ist Prof. Maslaton, Fachanwalt für Verwaltungsrecht der TU Chemnitz und der Bergakademie Freiberg. – Herr Prof. Maslaton, Sie haben das Wort; bitte schön.

Prof. Dr. Martin Maslaton: Meine Damen und Herren! Liebe Kollegen! Was Sie bislang gehört haben, hat nichts mit dem zu tun, womit Sie sich befassen sollten. Auch das ist nicht im Entwurf enthalten. Wenn ich Sie fragen würde: Sind Sie für die EU-Richtlinie Erneuerbare Energien? Sind Sie für die Meseberger Beschlüsse? Sind Sie dafür, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun?, dann würden Sie alle Ja sagen. Übrigens – und damit sind wir beim ersten juristischen Aspekt –, Sie müssten auch Ja sagen, weil das bindendes Recht darstellt.

Sie finden in diesem Entwurf nichts. Ich sage es ganz ehrlich – weil ich auch die ministeriumsinternen Diskussionen auf Sachbearbeiterebene kenne –: Das Innenministerium ist da leider nicht ganz mutig gewesen. Sie wissen, dass die ersten Regionalpläne dankenswerterweise zurückgegangen sind. Ich will Ihnen kurz sagen, worüber Sie hier reden: Sie reden über das zentrale Gesetz, um einem der zentralsten Wirtschaftsfaktoren im Freistaat Sachsen zum Durchbruch zu verhelfen. 

Um es einfach zu sagen: Sie alle wissen, dass über erneuerbare Energien gesprochen wird. Sie kennen die PV-Diskussion; Sie kennen das alles. Jetzt steht die Frage: Was bekommt man für erneuerbare Energien usw. usf.? Ich sage dazu immer: Es wird mitgeteilt, wie der Kuchen verteilt wird. Sie reden jetzt darüber, wie der Kuchen gebacken wird. Es ist eine zentrale politische Frage – Kollege Dammert hat das übrigens gesagt –, dass Sie sich auch politisch entscheiden. Wenn Sie mit den Klimaschutzzielen Ernst machen wollen und Ernst machen müssen, dann müssen Sie hier Vorgaben treffen. Das Landesplanungsgesetz – das ist keine verfassungsrechtliche Frage – gibt Ihnen diese Möglichkeit sehr wohl.

Was ich deshalb getan habe, was wir im Haus mit einem Stab von vier Personen gemacht haben, ist nicht, mit Ihnen jetzt allgemein darüber zu sprechen, sondern wir haben einen Gesetzentwurf formuliert. Dieser liegt Ihnen vor.

Zu § 1a. Was wir dort hineingeschrieben haben, ist nicht nur auf unserem Mist gewachsen, sondern geht auf eine zentrale Diskussion im Niedersächsischen Landtag zurück. Das ist nämlich die Frage, dass die Grundsätze und Ziele der Raumordnung – und deshalb gibt es das Problem nicht, was die Kollegen vorher gesagt haben – konkretisiert, spezifiziert und auf die Landesgegebenheiten heruntergebrochen werden. Das ist für die Wirtschaft im Freistaat Sachsen – und ich spreche jetzt von der Wirtschaft der erneuerbaren Energien – eine der zentralsten Fragen.

Dass Sie von Herrn Berkner – mit allem Respekt – dazu nichts gehört haben, ebenso von den Landräten und von den Vorsitzenden der regionalen Planungsverbände, das ist völlig klar. Schauen Sie mal in den Regionalplan Westsachsens! Was finden Sie dort? Vorrang- und Eignungsgebiete für PV-Anlagen. Diese Diskussion gibt es dann auch bei den hessischen Regionalplänen. Wofür? Für Biogas-Anlagen.

Ich prophezeie Ihnen eines – das tue ich und kennzeichne das deshalb ausdrücklich als Verbandsvertreter praktisch aller Verbände auf Bundesebene und Landesebene für erneuerbare Energien –: Wenn Sie hier nicht helfen, und zwar so, wie es hier formuliert ist, werden Sie Fragen der EEG-Novelle, der PV-Novelle gar nicht mehr zu entscheiden haben! Wenn Sie hier nicht anfangen, eine Entscheidung zu treffen, und zwar planungsrechtlich für die erneuerbaren Energien, haben Sie einen der zentralsten Wirtschaftsfaktoren in Deutschland und in Sachsen zerstört!

Was heißt das konkret, heruntergebrochen auf die Planung? Das will ich Ihnen gern sagen: Im Rahmen der Grundsätze und Ziele der Raumordnung kann man – nach unserer Meinung muss man das auch – Folgendes hineinschreiben: den Inhalt des Kyoto-Protokolls, der EU-Richtlinie und der Meseberger Beschlüsse. Sie wissen, die Meseberger Beschlüsse sind nicht – mit allem Respekt – irgendein Politikklamauk. Sie sind bindende gesetzliche Beschlüsse, verabschiedet nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung und insofern auch bindend.

Warum ich Ihnen das hier und im Rahmen des Landesplanungsgesetzes sage, ist ganz einfach: Es geht um eine parlamentarische Kernfrage. Es geht um eine demokratische Kernfrage. Es geht um eine Kernfrage, die die Bevölkerung betrifft. Sie sind der Gesetzgeber. Sie sind das Volk. Sie sind unsere Vertreter. Lassen Sie sich von der Exekutive – und zwar ist es gleich, ob es die Exekutive auf regionalplanerischer Ebene oder auf der Landesebene ist – das Heftchen nicht aus der Hand nehmen! Darum geht es nämlich, wenn man Ihnen versucht vorzugaukeln, dass das juristisch nicht geht. Das ist ein ganz schlechter Jurist, der sagt, das geht nicht. Das geht deshalb nicht, weil man ganz bewusst eine Exekutivkompetenz behalten will. Das ist der tiefere Hintergrund – und übrigens auch das, was Herr Berkner versucht hat Ihnen zu erzählen. Man will eine Exekutivkompetenz haben, um aus der parlamentarischen Diskussion herauszukommen.

Deshalb haben wir Ihnen das noch einmal heruntergebrochen. Das geht übrigens auf eine Vielzahl von Verfahren zurück, insbesondere mit Wirtschaftsverbänden. Wenn Sie mit Wirtschaftsverbänden sprechen, dann sagt man Ihnen sehr häufig – übrigens gerade was die Landwirtschaft angeht, was den Biogas-Fachverband angeht und was auch die sächsische Landwirtschaft angeht –: Wir haben sehr reiche Böden, sehr wasserreiche Böden. Wir sind für Energieanpflanzungen und damit auch für die Bioenergie eines der herausragenden Länder in der Bundesrepublik. Wenn Sie das nicht selbst steuern, wird man dort ein weiteres Problem bekommen.

Lassen Sie mich das ein wenig konkreter darstellen. Sie sehen das auf den Seiten 1 und 2 des Gesetzentwurfes, der übrigens von denjenigen, die mich hierher eingeladen haben, an zentralen Stellen – das kann ich auch verstehen – kritisiert wird.

Das Erste, worüber man einmal nachdenken muss, ist: Was stört an erneuerbaren Energien? Erneuerbare Energien sind Industrieanlagen. Ich sage das ganz bewusst. Es handelt sich um eine andere Form der Energieerzeugung, aber es sind Industrieanlagen. Wo gehören sie hin? Unserer Auffassung nach gehören sie in die infrastrukturellen Räume. Sie gehören an die Autobahnen. Sie gehören aber auch in die Industriegebiete, in die Gewerbegebiete. Fahren Sie mal durch Spanien oder Frankreich! Wenn Sie all diese Dinge regeln wollen, dann geben Sie diese, bitte, nicht der Exekutive!

Jetzt kommt noch der inhaltliche Punkt, § 2. Was wir ganz bewusst nicht hineingeschrieben haben und das muss – bei aller Freundschaft, Feindschaft oder was auch immer – bei den Regionen bleiben: Wir haben natürlich nicht hineingeschrieben, wie Feinplanung auf regionaler Ebene laufen soll. Das dürfen Sie nach der Rechtsprechung des OVG, die von uns in den letzten zehn Jahren in Deutschland vorangetrieben wurde. Sie können ein Prä vorgeben. Formuliert ist das Ganze in § 2 als sogenanntes Optimierungsgebot. Das heißt übrigens nicht mehr und nicht weniger – und das möchte ich Ihnen anzeichnen, damit Sie wissen, worum es geht:


(Der Sachverständige verdeutlicht seine Ausführungen durch Skizzieren auf 


einem Flipchart.)
Das sieht alles so juristisch aus, aber das ist ganz praktisch. Wie sieht die Struktur momentan aus für die regionalen Planungsverbände und vor allem für die Wirtschaft, wenn Sie jemand sind, der große Vorhaben im Bereich der PV, des Biogases oder der Windenergie realisieren will? Stellen Sie sich bitte vor – ich teile das in zwei Hälften –: Hier oben haben Sie den Umfang eines regionalen Planungsverbandes, wie auch immer er heißen mag. Wenn es um die Frage geht: Können sich die erneuerbaren Energien durchsetzen?, dann sagt man zu Ihnen: Hier ist eine Flusslandschaft. Sie ahnen schon, um welchen Regionalplan es geht. Das bewirkt, dass in diesem ganzen Bereich erneuerbare Energien sich nicht durchsetzen können. Hier haben wir ein Landschaftsschutzgebiet. – Ich abstrahiere das so, damit Sie dieses Optimierungsgebot für Sie verständlich ist. –  Deshalb ist es für erneuerbare Energien gesperrt.

Jetzt kommt es – natürlich hochprofessionell und hochzukunftsweisend für 
Politiker –: Dieser ganze Bereich ist für die unheimlich innovative Braunkohle gesperrt. Sie kennen ja den Mix, der aus 90 % Braunkohle und 10 % erneuerbaren Energien besteht. Dann finden Sie hier einen Flugplatz, deshalb ist hier gesperrt. Wir machen diese Diskussion gerade für PV, und Sie alle treten für die PV ein, wenn es ums EEG geht. Vergessen Sie diese Diskussion! Wenn Sie diese Diskussion nicht führen, werden Sie keine relevanten Erträge im Bereich der PV machen können.

Last but not least: Dann haben Sie hier Landwirtschaft. Da gibt es etwas ganz Schlimmes für die Bioenergie. Da wird gesagt: Weil das Landwirtschaft ist, können Sie dort insbesondere keine Bioenergie produzieren. Es gibt die Diskussion um den § 35, aber damit will ich Sie nicht langweilen. Sie ahnen es schon: Das, was übrig bleibt, ist dies und jenes, differenziert nach Wind, PV und Biogas. Die Herrschaften kommen rein, und was stellen sie fest? Die Gebiete sind belegt. Das ist Realität. Alles andere, was man Ihnen erzählt – glauben Sie es mir –, hat mit der Realität nichts zu tun. Dass dann diejenigen, die von unseren Ministerpräsidenten in der Vorzeit losgeschickt wurden, um diese lokale Politik durchzusetzen, dafür sind, verstehen Sie, bitte, auch.

Was schlagen wir vor? Übrigens nicht wir, sondern die Damen und Herren in Niedersachsen. Sie ahnen es schon. In Niedersachsen sind die erneuerbaren Energien ein ganz zentraler Wirtschaftsfaktor. Sie sagen, dass es Nutzungskonflikte gibt. Dass diese Nutzungskonflikte zielgerichtet gelöst werden müssen, das ist die wichtigste Aufgabe. Der Vierte Senat spricht immer davon, dass Bodenkonflikte beseitigt werden müssen. Das stellen wir überhaupt nicht in Abrede, aber – deshalb muss das hier ins Parlament und nicht zur Exekutive – der Weg muss ein anderer sein.

Stellen Sie sich, bitte, Folgendes vor: Ich spiele mit Ihnen diesen Fall durch, wenn Sie ein Optimierungsgebot hätten, übrigens gerade für die Wirtschaft und für die Ökologie. Sie kennen den Spruch „Green is green“. Er stammt nicht von mir, sondern von einem zentralen Börsenmakler. Also, man würde sagen – gehen wir hier in dieses Bild hinein –: Flusslandschaft. Die Frage müsste lauten: Wenn Ihr in eine Abwägung zur Flusslandschaft kommt, was habt Ihr getan, um dem Optimierungsgrundsatz Rechnung zu tragen? Die Regionalplanung sagt dann: Das haben wir gemacht, denn hier ist ein Gewerbegebiet. Wir haben dieses Gewerbegebiet planerisch durch eine Festsetzung geöffnet. Wir haben Folgendes getan: Wir haben hier eine infrastrukturelle Trennung, da haben wir das gemacht usw. usf. Das heißt, die erneuerbaren Energien setzen sich durch.

Aber – das ist der zentrale Punkt –, wenn das nicht geht und wenn man das nicht begründen kann, dann gibt es vom hiesigen Gesetzgeber eine Entscheidung, dass sich dann die erneuerbaren Energien durchsetzen. Das ist das System, was Sie im  § 2 unseres Entwurfes finden. Vielleicht noch eines: Ich weiß, dass ich mich jetzt zentral zwischen alle Stühle setze. Das kommt aber aus einer Erfahrung, die wir gemacht haben. Sie wissen, dass die Überprüfung der Regierungen momentan auf eine Rechtmäßigkeitsprüfung reduziert ist.
Wozu führt das unseres Erachtens? Wir machen diese Erfahrung gerade in Thüringen – mit Herrn Machnig haben wir umfassend darüber diskutiert. Das führt dazu, dass nicht genehmigt wird. Bestes Beispiel ist hier das Obere Elbtal. Dann geben Sie das Ganze in die Regionen zurück und was passiert? Nichts. Da wird Ihnen gesagt: Wir müssen planen, wir müssen nachdenken und so weiter und so fort. Das kann nicht sein. 

Wenn das stimmt, was in Meseberg beschlossen wird, dann ist das eine zentrale politische Fragestellung und ich weiß – so haben wir es auch geschrieben –, dass das sehr ambivalent ist, weil es politikfrei ist. Es ist ein politikfreies Instrument. Das Ministerium hat ein Selbsteintrittsrecht. Das heißt, wenn man nach einer gewissen Zeit der Planung, wie sie drinsteht und wie sie von Ihnen als Volksvertreter vorgesehen wird, nicht nachkommt, können die zuständigen Behörden bis hin zum Ministerium selbst das Heft in die Hand nehmen. Ich weiß, Sie merken das, es ist ein politikfreies Instrument. Das kann sowohl in die eine wie in die andere Richtung genutzt werden. 

Noch einmal: Den regionalen Planungsverbänden – wenn sie sich hieran halten – geschieht gar nichts. Ihnen geschieht nur etwas, wenn sie dem, worum ich Sie inständig bitte, nämlich einen Optimierungsgrundsatz für die erneuerbare Energiewirtschaft aufzunehmen, nicht folgen. Vielen Dank.

Vors. Rolf Seidel: Recht herzlichen Dank, Herr Prof. Maslaton. Der nächste Experte in unserer Runde kommt von der Technischen Universität Dresden. Es ist der Institutsdirektor des Instituts für Geographie, Herr Prof. Dr. Wiechmann. Herr Wiechmann, bitte schön, Sie haben das Wort.

Prof. Dr. Thorsten Wiechmann: Ich bin nicht nur der nächste, sondern auch der Letzte. Der eine oder andere wird wahrscheinlich sagen: Gott sei Dank! Trotzdem möchte ich mich bedanken für die Gelegenheit, hier vor Ihnen Stellung zu nehmen. Ich habe vielleicht einen Vorteil: Sie können sich vorstellen, dass ich – dem ersten Buchstaben meines Nachnamens geschuldet – diese Situation durchaus gewöhnt bin, als Letzter zu reden. 

Ich habe auch keinen ausgearbeiteten Vortrag vorbereitet, sondern mich von vorn herein darauf eingestellt, auf die Lücken zu achten und vielleicht das noch zu sagen, was andere nicht gesagt haben. Ich weiß nicht, ob es mir wirklich gelingt. Ich bin aber – und das ist insofern dann doch ein Vorteil – anders als die große Mehrheit meiner Vorredner weder Jurist noch bin ich ein Verbandsvertreter, sondern habe einen Lehrstuhl für Raumordnung und deswegen vielleicht auch eine etwas andere Sicht auf die Dinge. 

Ich würde mich aber vorweg der großen Mehrheit meiner Vorredner anschließen, dass der Tenor, die Grundausrichtung des Entwurfes des neuen Landesplanungsgesetzes, in die richtige Richtung geht. Ich glaube, es ist richtig, das bewährte System als solches nicht in Frage zu stellen. Ich glaube, es ist richtig, den Versuch zu unternehmen, Rechtssicherheit zu schaffen und sich den neuen bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Ich finde auch, dass wir in Sachsen in den letzten 20 Jahren ein System in der Landes- und Regionalplanung entwickelt haben, das auch im Vergleich der Bundesländer in Deutschland durchaus positiv zu beurteilen ist. Ich finde es richtig, dass die zweistufige Organisation der Raumordnungsbehörden beibehalten werden soll. Ich finde es richtig, dass wir kreisübergreifende Planungsregionen beibehalten sollen. 

Das klingt vielleicht sehr selbstverständlich. Wenn Sie die Situation in Deutschland anschauen, werden Sie feststellen, dass es eben nicht in allen Ländern so ist. Ich finde es richtig, dass die Braunkohlen- und auch die Landschaftsrahmenplanung weiterhin auf der regionalplanerischen Ebene behandelt werden sollen. Auch das ist nicht in allen Ländern der Fall, aus meiner Sicht aber die richtige Ebene. Ich finde es ebenfalls richtig, dass Sachsen explizit auch die Entwicklungsdimension, den Entwicklungsauftrag der Raumordnung der Landesplanung, der Regionalplanung betont und auch im Gesetz festschreibt. Das ist nicht überall der Fall. Auch hier halte ich es für richtig, dieses fortzuführen.

Insbesondere begrüße ich, dass die Kommunalisierung der Regionalplanung weiterhin vorgesehen ist – auch mit eigenen Planungsstellen. Das halte ich für ein wünschenswertes Modell. Es gibt keine grundsätzlich ideale Organisationsform. Wenn Sie sich die Diskussion über die letzten Jahre oder Jahrzehnte anschauen, wie man Raumordnung organisiert, werden Sie feststellen: Es gibt nicht das ideale Modell. Jedes Modell hat seine Stärken und Schwächen. Am Ende kommt es sehr stark darauf an, wie die Regelung von den Menschen, die es umsetzen müssen, aufgegriffen wird, wie das interpretiert wird, was im Gesetz steht. 

Dazu gehört es, dass die beteiligten Akteure das auch akzeptieren, das heißt sich positiv zu Eigen machen. Egal wie die Regelung im Einzelnen aussieht, man würde sonst eher eine Verhinderungskonstellation bekommen. In Kenntnis der Stellungnahmen der regionalen Planungsverbände scheint mir hier auch, dass diese Regelungen des Landesplanungsgesetzes in der Praxis durchaus akzeptiert sind und allein das fördert sicherlich eine konstruktive Umsetzung.

Ich glaube auch, dass es richtig ist, Dopplungen wenn möglich zu vermeiden. Es ist klar, dass Dopplungen im Grunde nie reine Dopplungen sind, sondern dass tatsächlich eine Gleichformulierung in zwei Gesetzen eigentlich eine neue Regelung ist. Man muss allerdings – und gerade als Nichtjurist möchte ich das noch einmal betonen – zur Kenntnis nehmen, dass die Lesbarkeit des Gesetzes darunter massiv leidet. 

Sie müssten tatsächlich neben das Landesplanungsgesetz nicht nur das Raumordnungsgesetz legen, sondern eine ganze Reihe weiterer Rechtstexte, um die Regelungen zu kennen. Ich will das an einem konkreten Beispiel deutlich machen. Schwierig ist es etwa, wenn Sie das ROG nicht wirklich vor Augen haben, den Passus in § 2, Absatz 3, zu den Planinhalten zu lesen. Ich finde da nämlich nur die Planinhalte, die eben im ROG nicht erwähnt werden. Aber das, was eigentlich in den Plänen zu stehen hätte, das steht wirklich im ROG. Wer das nicht weiß, wird sehr leicht in die Irre geführt und letztlich müssen Gesetze nicht nur von Juristen, sondern auch von den Anwendern verstanden werden, die sie umsetzen müssen. Gerade in der Raumordnung sind das in der Regel keine Juristen. Ich würde insofern jenseits des eigentlichen Gesetzestextes in jedem Fall der Staatsregierung empfehlen, dann ein entsprechendes Informationsangebot bereitzustellen, was die Lesbarkeit und die Verständlichkeit deutlich verbessert. 

Es gibt aber auch Punkte, wo ich ganz bewusst eine Dopplung befürworten würde. Ganz konkret gilt das für den Passus in Bezug auf den Landesentwicklungsplan. Wir haben dort keine Regelung mehr, dass der LEP zugleich die Funktion eines Landschaftsprogramms nach § 5, Sächsisches Naturschutzgesetz, übernimmt mit der Begründung, dass das eben in diesem Gesetz geregelt ist. Ich halte es aus Sicht der Planung für falsch, den Charakter und die Wirkung des Landesentwicklungsplanes in Bezug auf die Landschaftsrahmenplanung oder die Landschaftsplanung nur dem Naturschutzrecht zu überlassen und das nur im Naturschutzgesetz zu regeln. Ich glaube, es ist eine gute, eine erfolgreiche Regelung in Sachsen mit der Primärintegration der Landschaftsplanung in die Raumplanung und das sollte auch im Landesplanungsgesetz nach wie vor verankert und nicht gestrichen werden. 

Ich denke – und damit komme ich jetzt auf Einzelpunkte, die in dem Maß vielleicht noch nicht angesprochen wurden – dass wir im Augenblick auch eine etwas problematische Regelung damit finden, was im § 4 steht. Insbesondere betrifft das die Regelung, worin sich die Regionalpläne einfügen müssen. Da steht jetzt „einfügen in die angestrebte Entwicklung des Landes, wie sie sich aus den für die Raum- und Landesentwicklung bedeutsamen Entscheidungen, unter anderem der Landesregierung ergibt“. 

Ich halte diese Formulierung in dieser Pauschalität für zu weit gehend und damit auch alle sektoralen Entscheidungen der Landesregierung, die zum Teil nicht mit anderen sektoralen Politiken abgewogen sind. Diese Entscheidungen, die mitunter auch im Widerspruch zueinander stehen, können hier als Vorgaben genommen werden, die die Querschnittsplanung Raumordnung auf der regionalen Ebene als Vorgabe annehmen soll. 

Ich würde dingend empfehlen, wie es auch zum Teil von Vorrednern schon empfohlen wurde, diesen Passus, zu streichen und sich insbesondere auf die tatsächlich auch abgewogenen Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan zu konzentrieren und nicht auf die allgemeinen Vorgaben der Landesregierung. 

Hier würde eine zumindest sehr erschwerende Situation entstehen und die regionalen Pläne tatsächlich sehr schwächen.

Was den § 9 angeht – das wurde hier noch gar nicht angesprochen – nämlich Festlegung der Planungsregion, sehe ich die Schwierigkeit, dass jetzt diese Verbände auch mit dem Namen im Gesetz festgelegt werden. Ich muss zugleich sagen, dass inzwischen nur noch Regionalplanungsverbände hier festgelegt werden, keine Planungsregionen mehr wie vorher. Ich halte das für nicht notwendig und nicht empfehlenswert. Ein das Beispiel ist die Region, in der wir uns hier befinden. Nehmen Sie den Namen „Oberes Elbtal“, „Osterzgebirge“ und versuchen Sie einmal, den woanders zu erklären. Es ist nicht meine Aufgabe, der Region zu erklären, dass sie sich anders nennen sollte. Ich halte es aber für sehr empfehlenswert und deswegen für nicht klug, es im Landesgesetz festzuschreiben, wie sich der regionale Planungsverband nennen soll. Im Übrigen ist hier auch die Abgrenzung ein Problem, aber darauf will ich nicht eingehen. 

Ich denke auch dass es sinnvoll ist, in Bezug auf den § 13, also auf die informelle, die Entwicklungsfunktion der Raumplanung, der Regionalplanung, diese zu betonen. Hier hat Sachsen eine gute Tradition. Ich finde auch, dass man an dieser Stelle vielleicht die Initiativfunktion der regionalen Planungsverbände noch einmal etwas stärker erwähnen kann. Die können und haben in der Vergangenheit sehr erfolgreich initiativ gewirkt. Das ist hier in diesem Passus so nicht angesprochen, ich halte es aber für sinnvoll.

Was schon öfters angesprochen wurde und was ich auch gerne ansprechen möchte, weil ich es hier tatsächlich für kritisch halte, ist die Regelung zum Zielabweichungsverfahren, § 16. Der unterschiedlichen Herkunft der Sachverständigen geschuldet habe ich da zum Teil auch eine etwas andere Sicht: 

Das Zielabweichungsverfahren ist ein gefährliches Instrument, das wir nicht so lange kennen und das natürlich die eigentlichen Grundgedanken der Raumplanung, verbindliche Vorgaben zu machen, immer ein Stück weit unterminiert. Es hat im Einzelfall durchaus eine Berechtigung, so etwas vorzusehen. Ich finde es positiv, dass dieses Gesetz es auch ausdrücklich auf Einzelfälle beschränkt. Allerdings ist die Frage, was Einzelfälle sind. 

Wir haben bei Zielabweichungsverfahren in den verschiedenen Bundesländern extrem unterschiedliche Handhabung. Insbesondere in der Frage, ob ein Zielabweichungsverfahren, wenn es denn eingeleitet würde, positiv oder negativ beschieden wird, sind die Erfahrungen extrem unterschiedlich. Die praktische Anwendung variiert massiv. Vor diesem Hintergrund halte ich es auch – wie eine Reihe von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern für nicht angemessen, keine weiteren Ausführungen zu der Frage zu machen, wie dieses Verfahren aussehen soll, nicht zu sagen, was besonders beschleunigt heißt. 

Wir müssen sehen: Hier ist ein sehr kritisches Instrument, weil man die eigentlich verbindlich abschließend abgewogenen Vorgaben über ein solches Verfahren überwinden möchte. Was heißt hier besonders beschleunigt? Wie soll dieses Verfahren aussehen? Da finden wir weder im ROG noch hier im Landesplanungsgesetz einen Hinweis. Ich würde empfehlen, das deutlich zu präzisieren, um hier einigermaßen Klarheit zu schaffen, wie diese bedeutsamen Fälle von Abweichungen tatsächlich geregelt werden sollen.

Ich würde es auch unterstützen, dass an dieser Stelle explizit noch einmal eine Benehmensregelung mit den regionalen Planungsverbänden aufgenommen wird, wenn es Ziele des Regionalplanes sind, von denen abgewichen werden soll.

 Eine fast schon letzte Anmerkung, die ich einbringen will, betrifft noch das Raumordnungsverfahren und die Regelungen, die dort zum § 15 getroffen werden. Mir geht es da ein Stück weit tatsächlich mehr wie Ihnen, dass ich eher eine Frage stelle. Was für Fälle sind denn da gemeint, für die die Raumordnung als Dienstleistung ein Raumordnungsverfahren durchzuführen hätte – verpflichtend, wenn ich das richtig verstehe, in Fällen, wo es nach Raumordnungsverordnung gar kein Raumordnungsverfahren geben müsste. Hier ist mir nicht ganz klar, worauf diese Regelung zielt und ob das tatsächlich eine sinnvolle Regelung ist.

Ich will abschließend – und dann komme ich auch wirklich zum Schluss – nur noch einmal kurz unterstreichen, was andere Vorredner schon gesagt haben und was ich nicht in der Begründung wiederholen muss. Ich halte es für sinnvoll, eine Pflicht zur Fortschreibung der Pläne in das Gesetz aufzunehmen. Wenn Sie sich die bundesweite Situation anschauen, gibt es eben Einzelfälle, wo der Grundgedanke der Landesplanung, der Regionalplanung dadurch unterminiert wird, dass eben eine jahrzehntelange Passivität eintritt und Pläne überhaupt nicht mehr fortgeschrieben werden. Damit kann man natürlich den Grundgedanken des Gesetzes auch unterlaufen. Insofern halte ich eine Fortschreibungspflicht analog zum Baugesetzbuch auch hier für sinnvoll.

Ich halte es ebenfalls für gut und innovativ, Bedingungen oder Befristungen vorzusehen. Ich frage mich auch, warum der regionale Flächennutzungsplan hier keine Erwähnung findet. Ich halte ihn zumindest als Option für sinnvoll.

Ich denke auch, dass es nicht ausreichend ist, die Anpassungspflicht im Baugebiet zu regeln, sondern würde es begrüßen, ein Anpassungsgebot auch hier aufzunehmen – übrigens in Kenntnis der Tatsache, dass diese Anpassungsgebote in den meisten Fällen, in denen sie gesetzlich geregelt sind, gar nicht in Anspruch genommen werden, wie wir es aus Nordrhein-Westfalen gehört haben. Das ist auch in anderen Fällen so. Trotzdem ist ein Anpassungsgebot, das gesetzlich geregelt ist, auch als solches, als Schatten der Hierarchie – wie ich es nennen will –, wirksam, wenn man im Zweifel die Möglichkeit hätte, wenn es denn nicht anders geht, ein solches Anpassungsgebot durchzusetzen.

Letzter Punkt, den ich auch unterstütze, ist die Finanzierung der regionalen Planungsverbände. Ich halte es für angemessen, hier eher eine dynamische Finanzierung entsprechend der Kostenentwicklung und keine statische Finanzierung vorzusehen.

Vielen Dank.

Vors. Rolf Seidel: Recht herzlichen Dank, Herr Prof. Wiechmann. – Meine sehr verehrten Damen und Herren Sachverständigen! Ich darf Ihnen allen im Namen der hier vertretenen sechs Fraktionen des Sächsischen Landtages für Ihre Darlegungen noch einmal herzlich danken. Alle sechs Fraktionen sind heute zur Anhörung anwesend. Ich darf jetzt Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Ihre Fragen bitten und möchte Sie daran erinnern, bitte keine größeren Statements zum jeweiligen Thema auszuführen – das folgt dann intern in der Beratung des Ausschusses –, sondern konkrete Fragen an einen oder mehrere Sachverständige zu stellen, sodass wir in unserer Anhörung zügig fortfahren können.

Als Erster hat sich Herr Volker Bandmann, Fraktion der CDU, gemeldet. – Herr Bandmann, Sie haben das Wort; bitte schön.

Volker Bandmann, CDU: Danke, Herr Vorsitzender. – Zunächst möchte ich den Sachverständigen für ihre Ausführungen namens der CDU-Fraktion danken. Ich habe eine Frage und eine Zusatzfrage.

Die Frage bezieht sich auf § 13. In Abs. 2 ist geregelt, dass bei Planung und Maßnahmen erheblicher Auswirkungen auf Nachbarstaaten diese entsprechend zu beteiligen und abzustimmen sind. Auf Seite 13 wird untersetzt, dass es sich dabei zum Beispiel um Einkaufszentren oder größere Verkaufsflächen handeln könnte. An anderen Stellen findet sich das auch wieder. Meine Frage lautet: Inwieweit ist – zum Beispiel in Bezug auf meine Stadt Görlitz – eine einseitige Rechtsbindung verbunden und inwieweit ist das über anderes Recht des Bundes oder der Europäischen Union tatsächlich ein Mitwirkungsrecht in gegenseitigem Maße? Wenn ich die Wirklichkeit betrachte, stelle ich fest, dass derzeit großflächige Einkaufsmärkte auf der Nachbarseite gebaut worden sind – ohne Beteiligungsverfahren, soweit ich das sehe. Ich frage: Ist damit eine einseitige Bindungsfrist verbunden? Welche Rechtsfolgen ziehen solche Regelungen nach sich? Ich kann das im Moment nicht genau beurteilen. Deshalb bitte ich die Herren Berkner, Birk und Dammert um ihre Stellungnahme dazu.

Die zweite Zusatzfrage bezieht sich auf die Frage des Anpassungsgebotes zur Ersatzleistung für die kommunale Familie, die die Vertreterin des SSG, Frau Lehmann, angesprochen hat:. Auch das findet sich in der schriftlichen Stellungnahme des Landkreistages. Dazu möchte ich bei den gleichen Sachverständigen und bei Frau Lehmann – sie hat ja dazu ausgeführt – nachfragen, ob wir das aufnehmen sollten. Wenn ja, in welcher Weise? – Danke.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. – Wer möchte von den Sachverständigen beginnen? – Herr Prof. Berkner, bitte.

Prof. Dr. Andreas Berkner: Ich möchte dazu kurz etwas sagen. Ich bin Vertreter der einzigen Planungsregion in Sachsen, die keine Außengrenze zu einem anderen EU-Staat hat. Sehen Sie mir bitte nach – –


(Volker Bandmann, CDU: Sehen Sie es unparteiisch! – Heiterkeit)

– Ja, aber ich denke, da stehen die anderen Sachverständigen besser im Stoff.

Vors. Rolf Seidel: Dann, bitte, Herr Prof. Birk.

Prof. Dr. Hans-Jörg Birk: Wir haben eine Abstimmungsregelung im Gesetz, die für sich genommen nicht auf eine Gegenseitigkeit abhebt. Das ist dazu die Grundaussage. In welcher Intensität die Abstimmung durchgeführt wird, müsste man im konkreten Fall aushandeln. Im Augenblick sehe ich – ich bin darin auch nicht absolut firm, das gebe ich gern zu – keine europarechtliche Norm, die voraussetzt, dass hier eine Gegenseitigkeit gegeben sein muss. Ich weiß nicht, wie die polnische Situation raumordnungsrechtlich länderübergreifend ist.

Wir haben in allen Gesetzen mit Anhörungsrechten stets länderübergreifende Regelungen. Ich kenne das aus Baden-Württemberg. Wir haben immerhin zwei Außengrenzen, zum einen zu Frankreich und zum anderen zur Schweiz, sogar einen EU-Außenraum, wo das im Detail geregelt ist. Das spielt eine relativ große Rolle. Dort ist es aber auf Gegenseitigkeit gestützt. 

Ich möchte aber vorschlagen: Vielleicht weiß Herr Krautzberger dazu etwas mehr aus seiner Tätigkeit im Bund, ohne dass ich Ihnen jetzt vorgreifen möchte.

Vors. Rolf Seidel: Herr Prof. Krautzberger, bitte schön.

Prof. Dr. Michael Krautzberger: Diese Regelung im Sächsischen Landesplanungsgesetz ist in der Tat auch im Bundesrecht verankert. Man hat sie 1998 eingeführt – teilweise aus europapolitischen Gründen, aber im Kern als Reflex auf die Umweltprüfungsrichtlinie der Europäischen Union; denn die UP-Richtlinie der Europäischen Union und später dann die Verabschiedung von Plänen und Programmen, die 2004 in Deutschland umgesetzt wurde, verpflichten die Mitglieder der Europäischen Union – Sachsen hat nur EU-Mitglieder als Nachbarn –, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zur Abstimmung. Das ist so vorgesehen. Das ist eine EU-Richtlinie für die Verfahrensabläufe, im UVP-Gesetz ausdrücklich für die UVP-pflichtigen Vorhaben geregelt. Da alle Planungen der Umweltprüfung unterliegen, gilt das auch für alle raumbedeutsamen Planungen. Von daher ist dies in der Tat eine europarechtliche Vorgabe. Herr Abgeordneter, das Problem der Gleichwertigkeit und Gegenseitigkeit ist ein Vollzugsproblem. Das hindert aber nicht daran, dass man als Mitgliedstaat an das Recht gebunden ist.

Vors. Rolf Seidel: Herr Prof. Dammert, Sie möchten ergänzen? – Bitte schön.

Prof. Dr. Bernd Dammert: Herr Bandmann, das Ganze hat ja, wie Herr Prof. Krautzberger schon angesprochen hat, inhaltlich gesehen zwei Komponenten. Das eine sind die Umweltgesichtspunkte. Da gibt es laufende Verfahren. Ich denke nur an die Fortschreibung von Braunkohlenplänen, die zur Republik Polen, aber auch die Tschechische Republik betreffend, Auswirkungen hat. Dort ist es europarechtlich zwingend, dass man dieses Beteiligungsverfahren durchführt. Da das Gemeinschaftsrecht umgekehrt auch die polnische Republik und Tschechien bindet, müsste das gleichartig auch der Fall sein. Dort haben wir einen anderen Vollzugsstand bisher erreicht. Das ist das eigentliche Problem bei dieser Sache. Ich denke aber, dass dort das Rechtliche, was die Umweltgesichtspunkte angeht, verhältnismäßig klar strukturiert ist.

Eine ganz andere Frage, worauf Sie den Schwerpunkt gelegt haben, sind die wirtschaftlichen Faktoren, die sonstigen, auch infrastrukturbezogenen Faktoren. Dort haben wir keine gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben, weil die SUP-Richtlinie diese Gesichtspunkte überhaupt nicht im Fokus hat. Dort geht es um Umweltauswirkungen, also höchstens nur reflexartig. Ich sehe hier die Möglichkeit, dass der § 13 Abs. 2 Satz 2, der ja den Grundsatz der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit ausdrücklich erwähnt, mit Leben gefüllt werden muss. Soweit ich das jetzt übersehe, gibt es keine zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder Ähnliches speziell für diese Frage, außer was die Handelssteuerung, die Industriesteuerung angeht. Das ist eine Zielsetzung, die nur durch Umsetzung, durch Staatsverträge oder andere Abkommen untersetzt werden kann. Die Gemeinschaft – also die EU – wird sich vermutlich, was diese Frage angeht, nicht weiter hinauslehnen.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. – Das war die erste Frage von Herrn Bandmann. Die zweite Frage betraf die Ausgleichszahlung. Wer möchte darauf antworten? Frau Lehmann oder einer unserer Juristen? – Herr Prof. Birk.

Prof. Dr. Hans-Jörg Birk: Ich darf noch einmal eines verdeutlichen: Erstens. Das Planungsschadensystem, das wir im BauGB haben und auf das zurückgegriffen wird, ist kein Schadenersatzsystem, sondern ausgeglichen werden nur die Unterschiede in der Bodenbewertung, die durch die Planungsänderung hervorgerufen werden.

Zweitens. Es ist ein Recht, das an relativ strenge Voraussetzungen geknüpft ist. Der Vertrauensschadensanspruch bei Aufhebung eines Bebauungsplanes, auf den ich vertraut habe, kommt nur dann infrage, wenn der Bebauungsplan rechtsverbindlich gewesen war, und nicht, wenn er unwirksam gewesen ist. Das heißt, viele Konstellationen fallen von vornherein heraus.

Drittens. Wir haben zwei grundsätzliche Konstellationen: Wird ein Bebauungsplan innerhalb von sieben Jahren aufgehoben, dann habe ich als Grundstückseigentümer, der sein Recht zu bauen nicht in Anspruch genommen hat, die Möglichkeit, diese Bodenwertdifferenz, wenn sie denn wesentlich ist, geltend zu machen. Eine zweite Situation haben wir nach Ablauf dieser Sieben-Jahres-Frist, wenn eine Planung in den Bestand eingreift. Den zweiten Fall können wir für die Praxis sicher zu 99,9 % der Fälle abhaken; denn ein Raumordnungsplan, auch ein Bebauungsplan, dürfte erhebliche Abwägungsschwierigkeiten haben, in bestehende Nutzungen einzugreifen. Das ist vorhin auch gesagt worden. Der Bestand wird ja aufgenommen. Er ist aufzunehmen, er ist entsprechend umzusetzen.

Trotzdem kann es Sondersituationen geben, bei denen man Firmen- oder Industrieunternehmenserweiterungen aus raumordnungsrechtlichen Gründen untersagt. Den ersten Fall halte ich in der Praxis für wahrscheinlich, auch wenn er selten vorkommen mag: dass man eine Planung hat, die noch nicht realisiert ist und die über Raumordnungspläne angepasst werden muss.

Mir scheint die Einräumung einer Freistellung der Gemeinden von Planungsschadensansprüchen deshalb wichtig zu sein: Erstens, damit handelt die Raumordnungsebene im Bewusstsein, dass hier Ansprüche auftreten können. Zweitens wird es den Gemeinden einfacher gemacht, diese Pläne nach § 1 Abs. 4 anzupassen; denn sie wissen, dass, wenn sie die Pläne ordnungsgemäß anpassen, von dritter Seite keine Ersatzansprüche kommen können.

Meine Erfahrung in der Praxis geht dahin, dass viele Gemeinden von Investoren und Grundstückseigentümern mit diesen angeblichen Planungsschadensansprüchen dramatisch unter Druck gesetzt werden, Bebauungspläne zu ändern oder nicht, und oftmals – ohne die notwendigen Überprüfungsintensitäten vornehmen zu können oder zu wollen – von Planungsschritten absehen, die eigentlich erforderlich wären, weil sie Angst vor diesen Ansprüchen haben. Damit wird ein erheblicher Druck aufgebaut, dem viele Städte und Gemeinden trotz juristischer oder ohne juristische Beratung nicht standhalten. Wenn die Städte und Gemeinden wissen, dass, wenn solche Ansprüche auftauchen, sie nicht an ihnen hängenbleiben, dann sind sie zumindest über diese Schwelle hinweg und können relativ kurz und knackig dem § 1 Abs. 4 – der Anpassung der Pläne – nachkommen und haben dann die Gewähr, dass sie vom Land – in unserem Fall vom Freistaat – bei der Abwehr dieser Ansprüche unterstützt werden. Das hat aus meiner Sicht neben der rechtlichen Seite eine erhebliche psychologische Seite, dass ich die Raumordnungspläne auf kommunaler Ebene leichter umsetzen kann.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön, Herr Prof. Birk. – Herr Prof. Dammert, bitte.

Prof. Dr. Bernd Dammert: Vieles von dem, was Herr Birk sagte, kann ich unterstreichen. Ich komme, die Schlussfolgerung betreffend, schon zu der Auffassung, dass wir diesen gesetzlichen Rettungsring – so will ich es beschreiben – für die Gemeinden aus drei Gründen nicht brauchen. Herr Birk hat sie bereits genannt.

Der erste Punkt ist: Wir sprechen hier, wenn überhaupt, über eine überschaubare Zahl von Altfällen, also Planungen – Herr Krautzberger sprach es an –, die im Zeitfenster 1990 bis 1992 entstanden sind. Wenn wir sehen, dort ist etwas passiert, dort sind Investitionen vorangegangen, die Gebiete sind zum großen Teil bebaut, dann sind das Altfälle, bei denen zum einen klarzustellen ist: Es wird in diesen Bestand nicht eingegriffen. Das muss klar sein. Das ist ja nicht mit einem Veränderungsgebot oder gar mit einem Abrissgebot, um es zu dramatisieren, verbunden. Das ist ja nicht richtig. Der Bestand ist gesetzlich und rechtlich geschützt.

Der zweite Gesichtspunkt: In der Regel wird die Sieben-Jahres-Frist, die Herr Birk angesprochen hat, abgelaufen sein. Das heißt, insoweit greifen die gesetzlichen Entschädigungsvoraussetzungen des § 42 BauGB in der Regel nicht.

Der dritte Gesichtspunkt ist eine Frage, die man sich politisch überlegen muss. Der § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch, nämlich die Anpassungspflicht der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung, ist ein striktes Gebot. Die Einhaltung dieses strikten Gebotes kann nicht davon abhängig gemacht werden, dass eine kommunale Rückversicherung beim Land erfolgt. Ich sehe das genauso. In der Regel sind das Drohgebärden, die – aus welcher Richtung auch immer – auf die Kommunen aufgebaut werden. Dieses eigentliche Risikopotenzial ist aus meiner praktischen Erfahrung in der Regel außerordentlich gering.
Man kann es auch anders formulieren, Herr Prof. Bandmann. Wenn man eine solche Regelung aufnimmt – schaden wird sie nichts, aber notwendig im Sinne einer eigenständigen Regelung ist sie aus meiner Wahrnehmung an und für sich nicht. Das eigentliche Problem liegt aber auf der Ebene der Vollzugskontrolle – was auch die Anpassung der Bauleitplanung an die Regionalplanung, an die Landesplanung, angeht. Dort muss man natürlich auch konsequent handeln. Es geht nicht, dass erkannte Defizite über Jahre liegen bleiben und dort nichts passiert. Das schafft Zwischenräume, die für alle Beteiligten nicht sehr gut sind. Danke.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. Herr Prof. Birk noch einmal einen Nachsatz.

Prof. Dr. Hans-Jörg Birk: Noch einmal ganz kurz. Das Argument, es kommt sehr selten vor, lasse ich nicht gelten. Davon, dass es doch passiert, leben ganze Industriezweige, nämlich die ganze Versicherungswirtschaft. Es ist auch nicht nur rückwärtsgewandt. Wir können uns vorstellen, dass in der Zukunft ein Regionalplan in eine Bauleitplanung eingreift. Wir müssen nicht immer nur an Einzelhandels​zentren denken, sondern an regionale Grünzüge, an Vorranggebiete oder andere Gebiete, die Herr Maslaton angesprochen hat und die andere Planungen dann einfach unmöglich machen. 

Die Siebenjahresfrist läuft nicht ab, wenn an heute einen Regionalplan macht und vor drei Jahren einen Bebauungsplan gemacht hat. Man gibt – meines Erachtens – den Kommunen größere Sicherheit. Lassen Sie mich einen letzten Satz dazu sagen: Der Planungsschadensanspruch – wenn er denn eintritt – wird in der Situation, in der wir sind, nicht von der Kommune ausgelöst, sondern von einer dritten Stelle. Die Frage ist, ob die Kommune dann auf diesen Planungskosten sitzenbleiben soll. Da meine ich, wäre es eine saubere und faire Regelung, wenn auch der Regionalverband oder das Land im Landesentwicklungsplan wüsste, dass sie, wenn sie dort Kosten, Planungsschäden verursachen, diese zu tragen haben.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. Frau Lehmann bitte.

Janett Lehmann: Ich möchte auch noch einmal – wie in meiner Rede bereits vorgetragen – darauf hinweisen, dass Sachsen eines der wenigen Länder ist, die eine solche Erstattungsregelung bis jetzt noch nicht im Landesplanungsgesetz haben. Die Vielzahl bekennt sich dazu, dass die Gemeinden, wie Herr Birk auch gerade vorgetragen hat, nicht auf diesen Planungsschäden sitzen bleiben, obwohl sie nur ihrer Anpassungspflicht nachkommen. Ich denke, diese Variante, auch wenn sie in der Praxis selten vorkommen sollte, muss geregelt werden, um den Gemeinden eine gewisse Planungssicherheit geben zu können.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön, Frau Lehmann. Damit dürfte die Frage beantwortet sein. Eine Nachfrage. Bitte, Herr Bandmann.

Volker Bandmann, CDU: Ich habe zur ersten Frage noch eine Nachfrage. Ich habe das in Bezug auf die wirtschaftlichen Interessen nicht ganz verstanden. Da ging es um Einkaufsmärkte. Es ist für mich die Frage: Entsteht den sächsischen Kommunen damit – solange es keinen Staatsvertrag gibt – aufgrund dieser einseitigen Formulierung möglicherweise von dritter Seite ein einseitiges Einspruchsrecht, ohne dass da eine Parität hergestellt ist. Es geht mir da nur um die rechtliche Waffengleichheit.

Vors. Rolf Seidel: Prof. Dammert bitte.
Prof. Dr. Bernd Dammert: Die Frage kann man klar beantworten. Ein derartiges Einspruchsveto oder Beeinflussungsrecht gibt es, was diese wirtschaftlichen Gesichtspunkte betrifft, nicht. Auch bei den Umweltfaktoren geht es nur um Berücksichtigungsrecht. Diese Sperrposition, diese Verlagerung, gibt es nicht. Wenn man also hier tatsächlich inhaltliche Positionen einräumen will, muss man das entweder auf zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder in einer anderen Rechtsform schaffen. Aber es kann – um es einmal deutlich zu sagen – nicht so sein, dass praktisch aus der Republik Polen oder der Tschechischen Republik Verlangen kommen und umgekehrt die Polen oder Tschechen sagen: Was wir machen, das geht euch nichts an. Das würde auch den Grundsatz der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit, wie er im § 13, Absatz 2, Satz 2, verankert ist, widersprechen. Das sichert das Gesetz auch ausdrücklich zugunsten der sächsischen Kommunen so ab. 

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. Herr Professor Krautzberger.

Prof. Dr. Michael Krautzberger: Sie haben es gerade gesagt. Der Begriff „gegenseitige Beteiligung“ ist ganz entscheidend. Wenn die polnische Seite beim konkreten Beispiel nicht ihrerseits die Beteiligung der deutschen Städte anbietet, entfällt die Rechtsgrundlage für die gegenseitige Beteiligung. 

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. Das zu den beiden Fragen von Herrn Bandmann. Das nächste Fragebegehr hat Herr Stange von der Fraktion der Linken. Bitte, Herr Stange, Sie haben das Wort.

Enrico Stange, Linksfraktion: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch unsererseits einen herzlichen Dank an die Sachverständigen für ihre Darstellungen. Meine erste Frage richtet sich zunächst an Dr. Janssen, aber auch darüber hinaus an alle Sachverständigen, die diese Frage beantworten können. Es geht um das Zielabweichungsverfahren als besonders beschleunigtes Verfahren. 

Erster Teil: Welche Konkretisierungen wären erforderlich bzw. welche Konflikte – das ist sozusagen vorgeschaltet– wären ohne Konkretisierung denkbar oder zu befürchten? Als zweites: Gibt es aus anderen Ländern – hier könnte vielleicht auch Frau Klaßmann-Voß hilfreich sein – Erfahrungen zu solchen Zielabweichungsverfahren? Das wäre die erste Frage.

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Prof. Maslaton. Sie sprachen von der Erforderlichkeit, den Optimierungsgrundsatz in das Gesetz einzuführen. Erstens wäre für mich noch einmal wichtig zu erläutern, welche Prämissen dabei zu beachten wären und zweitens: Wie sollte das auch rechtlich umgesetzt werden? Danke.

Vors. Rolf Seidel: Recht schönen Dank, Herr Stange. Wir kommen zur ersten Frage von Herrn Stange zur Zielabweichungsproblematik. Herr Dr. Janssen, bitte.

Dr. Gerold Janssen: Vielen Dank, Herr Stange, für diese Frage. Es war zwar kein Kernthema in meiner Begutachtung. Ich hatte mich in erster Linie auf die Einvernehmensregelung beschränkt, die ich so, wie sie jetzt im Gesetz steht, für ausreichend halte. Ich muss auch sagen, im Sinne der Deregulierung, der Verschlankung der Regelung, hatte ich mit dieser Regelung, als ich sie gelesen habe, kein Problem, denn was will man da jetzt im Detail schon regeln wollen, was nicht ohnehin vielleicht in einer Verwaltungsvorschrift ausführlichst zu regeln ist. Das steht noch aus, denke ich. Mit dieser Formulierung werden die Behörden nicht auskommen. Das ist ganz klar. 

Was auf jeden Fall erforderlich ist, ist eine Handreichung. Ich habe eine enge Kooperation mit dem Sächsischen Staatsministerium des Inneren und weiß, dass an einer solchen Ausarbeitung einer Verwaltungsvorschrift gearbeitet wird. Bezüglich der Erfahrungen aus anderen Ländern kann ich nur auf Niedersachsen verweisen. Die haben eine sehr schöne, ausführliche Verwaltungsvorschrift dazu herausgegeben, die eine Fülle von Punkten anspricht, wie das Verfahren laufen soll, ob es eine Antragskonferenz gibt – die ganzen Details, wer anspruchsberechtigt ist, wie das mit den Privaten ist usw. Wenn man jetzt ins Detail gehen würde, wüsste ich nicht, wo man ein Ende finden wollte. Ich würde dafür plädieren, diese Norm so zu belassen wie sie ist und es einer Verwaltungsvorschrift zu überlassen, die näheren Details auszuführen und zu regeln. 

Über den Begriff „beschleunigtes Verfahren“ kann man streiten. Ich denke, die Intention des Gesetzgebers, die dahinter steht, eben kein Verfahren daraus zu machen, das beispielsweise über unangemessen lange Zeit läuft, ist damit klar vorgegeben. Ich halte das insofern dann auch für ausreichend.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön, Herr Dr. Janssen. Frau Klaßmann-Voß bitte und dann Herr Prof. Berkner.

Sabine Klaßmann-Voß: Was ich noch ergänzen kann ist, dass es in Nordrhein-Westfalen bei der Regelung zum Zielabweichungsverfahren eine Zuständigkeitsregelung im Landesplanungsgesetz gibt. Wir haben das gesplittet. Wenn es um ein Zielabweichungsverfahren von Zielen des Landesentwicklungsplanes geht, dann ist die Landesbehörde dafür zuständig. Das ist entsprechend geregelt. Wenn es um Zielabweichungsverfahren von Zielen der Regionalpläne geht, dann macht das bei uns die Mittelbehörde, sprich die Bezirksregierung. Das heißt, das nordrhein-westfälische Landesplanungsgesetz ist um diese Zuständigkeitsregelung ergänzt.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. Herr Prof. Berkner bitte.

Prof. Dr. Andreas Berkner: Ich werde es zunächst einmal aus der praktischen Sicht beleuchten. Es ist klar, je älter ein Plan ist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Zielabweichungen arbeiten muss, weil man einfach nicht jede Entwicklung vorhersehen kann. Das ist eine ganz normale Angelegenheit. Deshalb ist es a priori wichtig, dass man diese Möglichkeit hat. 

Ich will nur kurz sagen: Wir haben zurzeit eine Reihe von Zielabweichungsverfahren laufen, zwei beispielsweise zum Thema Photovoltaik. In beiden Fällen hat der regionale Planungsverband die Zielabweichung zugunsten der Vorhabenträger unterstützt, weil dort die Zielkonflikte überschaubar sind und wir uns in dieser Weise positionieren konnten. 

Ich würde den Ansatz, das Ganze unterhalb der gesetzlichen Ebene zu regeln und zu verifizieren, unterstützen. Von der praktischen Handhabung her sieht es so aus, dass zunächst einmal ein Bedarf zur Zielabweichung von demjenigen angezeigt werden muss, der das Ziel zu beachten hat – üblicherweise gegenüber der Raumordnungsbehörde. Ich füge hinzu: Natürlich sind wir hier dahin gehend tätig, dass wir unsinnige Zielabweichungsverfahren – im Sinne von aussichtslos – gar nicht erst beginnen. Es ist ganz klar, dass man dem Vorhabensträger sagen muss, was geht und was unrealistisch ist.

Was die Zeiträume betrifft, will ich nur zwei Eckpunkte nennen. Die Anhörung verläuft üblicherweise über einen Monat. Der Anhörungsgegenstand ist überschaubar, und unsere Intension ist die, dass wir regelmäßig sagen: Wenn die Unterlagen stimmen, die als Grundlage für ein Zielabweichungsverfahren beigebracht werden, dann ist es durchaus realistisch, ein solches Zielabweichungsverfahren binnen drei Monaten zu einem Ergebnis zu bringen. Das ist das, was man mit der Beschleunigungskomponente jetzt weiß. Es steht nirgendwo im Gesetz, deshalb auch von meiner Seite die Unterstützung, das unterhalb der gesetzlichen Ebene zu regeln, eventuell über den Verordnungsweg, um damit Rechtssicherheit für die Damen und Herren, die es brauchen und anwenden, zu schaffen. 

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. Das wäre die erste Frage. Jetzt Prof. Maslaton, bitte.

Prof. Dr. Martin Maslaton: Ich würde gerne noch etwas zum Zielabweichungsverfahren sagen, weil sehr viele unserer Verbandsmitglieder das versuchen. Ich weiß gar nicht, ob das so klar ist: Am Ende dieses Verfahrens steht keine gerichtlich überprüfbare Entscheidung für den privaten Vorhabenträger. Das heißt, wenn man hier wirklich etwas substantiell verändern will, auch mit dem entsprechenden Druck, dann sollte man das als subjektiv öffentliches Recht ausgestalten, allerdings – und das ist das, was typischerweise rechtstechnisch gemacht wird, dann aber wirklich auch nur auf eine ermessensfehlerfreie Prognoseentscheidung. Mehr nicht. Sonst würde man eine planende Behörde, auch die regionalen Planungsverbände, viel zu sehr unter einen reagierenden Druck bringen. 

Aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass der einzelne Vorhabenträger – das sagt man Ihnen natürlich nicht – im Prinzip auf das Wohl und Wehe der regionalen Planungsverbände angewiesen ist. Das würde ich dringend ändern, aber dann wirklich nur mit einer Überprüfung der Prognoseentscheidung. Nicht mehr.

Inhaltlich würde ich gerne auf die Formulierung hinweisen – dann erkennen Sie vielleicht, warum das so wichtig ist und noch einmal, warum das parlamentarisch geregelt werden muss, wenn Sie Ihre Verantwortung als Volksvertreter ernst nehmen. Beim Klimaschutz handelt es sich um ein überragendes öffentliches Interesse. Das ist in anderen Rechtsquellen schon so beschrieben. Das ist auch etwas, was die Wirtschaft immer fordert. Denken Sie an den Kraftverkehr, denken Sie an die Treibstoffdiskussion Das ist nichts anderes als das Pendant dazu, dass man sagt, es ist ein überragendes öffentliches Interesse. 

Jetzt ganz konkret zu Ihrer Frage: Sie kommen in einen Abwägungsvorgang. Sie kennen das aus der Fachplanung Träger öffentlicher Belange, Sie kennen das aus Anhörungsverfahren. Grundsätzlich ist die Abwägung ergebnisoffen. Das würde hier übrigens so bleiben, aber die Waagschale wäre zugunsten der erneuerbaren Energiewirtschaft verschoben. Das heißt, man könnte diese Inhalte, die ich Ihnen gerade aufgezeigt habe, nicht wertgleich gegenüber stellen, sondern die erneuerbare Energiewirtschaft hätte ein Pre, zum Beispiel wenn es darum geht, in der Nähe von bereits bestehenden Industriegebieten neue Energiegebiete dementsprechend ausweisen zu können. Sie werden merken, dass ist die Diskussion bei der Fotovoltaik, und zwar ganz speziell in Dresden. 

Noch einmal: Es würde nicht dazu führen, dass man endgültig irgendjemand eine Kompetenz nimmt, aber es würde dazu führen, dass der Abwägungsvorgang an eine Vorgabe des Volkes gebunden ist, nämlich an Ihre Entscheidung, die Sie hier im Landesplanungsgesetz getroffen haben, und das ist vernünftig. Konnte man das verstehen? – Gut. Danke schön.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. – Das nächste Fragerecht liegt bei Frau Jähnigen, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. – Bitte schön, Sie haben das Wort.

Eva Jähnigen, GRÜNE: Vielen Dank auch von mir für die spannenden Ausführungen. – Ich möchte mich mit meinen Fragen noch einmal von den wichtigen Ufern des Vollzugs in das tiefe Wasser der Ziele begeben; denn ich denke, dass es ein Kern ist, dass wir uns als Parlament verständigen, mit welchen Zielen wir die Landesplanung ab jetzt angehen werden. Das sage ich auch, weil die Eckpunkte dazu einiges enthalten.

Ich denke allerdings – und darauf richtet sich meine erste Frage –, dass das Planungsgesetz den Behörden nicht genügend Handlungsinstrumente in die Hände gibt. Mehrere Referenten haben teilweise angedeutet, teilweise ausführlich dargelegt, dass bestimmte Ziele der Raumordnung des Klimaschutzes ausdrücklich im Landesplanungsgesetz geregelt werden sollen – zum Beispiel Flächenversiegelung und Windenergie – und dass es auch Sinn macht, die Instrumente zu vertiefen, die der Gesetzgeber allen Behörden in die Hände gibt.

Ich bitte alle Referenten, die das gesagt haben, das noch einmal zu vertiefen. Ich denke, Sie werden sich selbst melden. Wichtig sind mir besonders Versiegelung und Windenergie. Wie hilft das, was Sie vorschlagen, den Behörden, diese Ziele dann wirklich durchzusetzen? Die Beispiele aus dem Planungsverband Oberelbe sind wirklich traurig. Dort scheitert die Behörde, trotz gutem Engagement. Was können wir als Parlament tun, damit das verbessert wird?

Anschließend die zweite Frage: Es gibt bundesweit die Diskussion, verschiedene Entwicklungen, ob es nicht Sinn macht, den Landesentwicklungsplan – oder eine ähnlich Form, in Nordrhein-Westfalen gibt es ein Landesentwicklungsprogramm – als Gesetz durch den Gesetzgeber festlegen zu lassen oder als Rechtsverordnung mit Zustimmung des Gesetzgebers. Das würde uns wieder davon entheben, konkrete, zeitlich bezogene Ziele – Definitionen schon – im Gesetz zu definieren. Deshalb möchte ich von den Referenten wissen – soweit sie dazu etwas sagen können –, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben oder wie sie vorliegende Gesetze – in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt – oder Gesetzentwürfe – Gesetzentwurf der FDP aus Schleswig-Holstein vom März 2009 – bewerten.

Vors. Rolf Seidel: Danke. – Beginnen wir mit Prof. Maslaton, dann folgt Prof. Berkner.

Prof. Dr. Martin Maslaton: Zur Frage der Behördenkompetenz. Ich hatte bereits angedeutet, dass die Frage der Behördenkompetenz ein neutrales Instrument ist. Zu unserem Gesetzentwurf: Wir haben auch für zwei andere Länder diese Entwürfe gemacht; Sie ahnen, welche es waren. Wenn Sie sich unseren Gesetzentwurf vornehmen, an dem wir wirklich sehr lange gearbeitet haben, dann werden Sie feststellen, dass das ein sehr ausbalanciertes System ist. Es ist ein sehr ausbalanciertes System; denn ich halte auch den Grundsatz für richtig, dass eine Regionalplanung eine kommunale Planung sein sollte. Aber sie darf nicht auf eine Rechtmäßigkeitsprüfung beschränkt bleiben.

Ich frage ganz konkret: Was ist denn eigentlich Inhalt? Warum wurde der Regionalplan Oberes Elbtal denn nicht genehmigt? Das haben die Kollegen Juristen aus dem Innenministerium ganz vernünftig gemacht. Sie haben gesagt, das sind Rechtsfragen. Wenn man mal ein wenig dahinterschaut, dass es nämlich eine Frage des substanziellen Ausweisens ist, ist das eine Zweckmäßigkeitsfrage. 

Wenn man hier eine vernünftige Balance zwischen der Exekutive einerseits, der kommunalen Planung, und dem Gesetzgeber, nämlich Ihnen, andererseits haben will, dann ist das relativ einfach. Es ist genau so, wie es drinsteht, dass man sagt: Es gibt ein inhaltliches Prä, das muss der Gesetzgeber machen. Das kann niemand sonst tun. Aber eben auch: Er darf nicht spezieller formulieren, deshalb nur als Optimierungsgebot. Das geht dann hinunter in die kommunale Planung. Das ist auch in Ordnung, aber daran sehen Sie, warum das dort drinsteht. Wenn ich nämlich der Behörde eine Zweckmäßigkeitsüberprüfung gebe, dann muss der Gesetzgeber den wesentlichen Inhalt der Zweckmäßigkeit formuliert haben. So ist das in sich austariert.

Ich bin mir schon darüber im Klaren, dass dieses Instrument inhaltsneutral ist. Lassen Sie mich das einmal umgekehrt sagen: Wenn das passieren würde, was wir uns von der erneuerbaren Energiewirtschaft wünschen, dass die regionalen Planungsverbände diesem Wirtschaftszweig in Sachsen zur Durchsetzung verhelfen würden und wir würden jetzt flächendeckend – – 

Übrigens Windenergie – diese Diskussion wird nicht für die Windenergie geführt. Diese Diskussion wird bei der Fotovoltaik und bei den bioenergenen Stoffen massiv geführt. Ich sage das auch für die Treibstoffproduktion. Stichwort: Es gibt sehr viele Patente – ich bin auch Hochschullehrer in Freiberg –, die eine andere stoffliche Entwicklung vorsehen. Dafür brauchen Sie bestimmte Ausweisungen. Dafür brauchen Sie großräumig Biomasseentwicklung. Das sind tiefe Eingriffe in den landwirtschaftlichen Raum. Wenn Sie das jetzt nicht mit einer sachlichen Vorgabe flankieren, dann kann die regionale Planungsgemeinschaft im Prinzip relativ viel machen. Haben Sie eine Zweckgebundenheit, dann kann das Innenministerium – ich unterstelle das gleiche Kompetenzgeflecht – nachprüfen: Habt ihr euch an die Vorgabe des Gesetzgebers gehalten, und zwar unter Gesetzmäßigkeitsgesichtspunkten?

Ganz konkret Oberes Elbtal: Da ist man dann nicht mehr auf eine juristische Konstruktion angewiesen – das ist möglicherweise rechtswidrig, rechtmäßig oder sonst etwas –, sondern man kann sagen: Pass auf, wir haben Klimaschutzziel 2020, 2030. – Das können Sie übrigens alles vergessen. Machen Sie Ihre Fernsehinterviews und sagen Sie: Wir erreichen 2020, 2030, 2040. – Vergessen Sie es!

Ohne eine landesplanerische Flankierung werden Sie es nicht erreichen. Jetzt heruntergebrochen auf dieses Behördensystem läuft es relativ einfach. Die Genehmigungsbehörde bekommt zum einen die Möglichkeit zu fragen: Ist das zweckmäßig zur Erreichung der internationalen, nationalen und landesrechtlichen Ziele? In dieser Zweckmäßigkeitserwägung kann man nämlich genau das, was jetzt in diesem Verfahren passiert: quantitative aber auch qualitative Aspekte einfließen lassen.

Dann kann man das positiv sehen. Die Regionalplanung sagt: Mensch, eigentlich ist da ja etwas dran. Das, was da an Zweckmäßigkeitserwägung durch die Fachleute vom Innenministerium kommt, ist vernünftig. Das sagen uns auch die Wirtschaftsverbände. Fragen Sie mal im SMWA; dort hat man darüber sehr klare Daten. Das können Sie momentan nicht.

Umgekehrt, wenn die regionale Planungsbehörde sich an diesen Gesetzesvorschlag hält, sagt sie: Mensch, da ist was dran. Wir haben tatsächlich diese fünf Industriegebiete. Die haben wir einfach übersehen. Momentan könnte sie sagen: Liebes Ministerium, wir denken gar nicht daran. Das ist deine Zweckmäßigkeitsentscheidung, aber die Kompetenz hast du nicht. Das geht gar nicht.

Vielleicht noch eines – das ist sicherlich politisch kontrovers, je nachdem, welchen politischen Standpunkt man gerade vertritt, das weiß ich wohl –: Die Möglichkeit der Fristsetzung heißt ja nur, wenn man nicht konsensual handelt. Man sollte planerisch immer konsensual handeln. Das heißt, gedacht ist das System so, dass man sich über Zweckmäßigkeitserwägungen im Behördenzug unterhält. Aber ich will schon darauf hinweisen, wie politikneutral das ist.

Stellen Sie sich bitte Folgendes vor, ich hatte es bereits gesagt: Alle regionalen Planungsverbände weisen nur noch zu 100 % erneuerbare Energien aus. Ich mache dieses Bild ganz bewusst – Weber’sche Erkenntnislehre – so völlig überzogen. Dann muss man nüchtern wissen, dass das Innenministerium – aus welchen Gründen auch immer – sagen kann: Wir sind der Auffassung, hier hat sich die Braunkohle substanziell durchzusetzen. Das heißt, dieses Selbsteintrittsrecht ist natürlich politikneutral und geht von der politischen Vorgabe aus.

Ich halte es aber für richtig, dieses ausbalancierte System wirklich in die Welt zu rufen, um den regionalen Planungsverbänden ein wenig Inhaltskontrolle auf den Weg zu geben. Auch wenn Herr Berkner das nicht gern hört: Sie dürfen sich die regionalen Planungsverbände und vor allen Dingen die regionalen Planungsversammlungen nicht so vorstellen wie die Sachbearbeiterebene in der Geschäftsstelle. Das ist übrigens immer recht interessant: Mit der Sachbearbeiterebene in der Geschäftsstelle oder den Fachleuten, gerade in Vier-Augen-Gesprächen, haben Sie in den allerseltensten Fällen – auch wenn Herr Berkner und ich uns schon mehrfach gerichtlich begegnet sind – den Streitpunkt, aber in den politischen Gremien – Stichwort: Verspargelung der Landschaft.

Ich sage Ihnen eins: Sie werden demnächst in Ihren Wahlkreisbüros hören: Verwandlung der Landschaft durch übermäßigen Maisanbau. Das ist die gleiche Diskussion. Genau dann wird das Ganze irrational. Dieser irrationale Faktor soll durch das Überprüfungssystem eingefangen werden. Das ist eigentlich alles.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön, Herr Prof. Maslaton. Sie sitzen allerdings hier nicht mit Herrn Prof. Berkner vor Gericht. Das fechten Sie bitte an anderer Stelle aus, nicht bei uns. Sie stehen hier für uns als Sachverständiger zur Verfügung. – Herr Prof. Berkner, Sie haben das Wort.

Prof. Dr. Andreas Berkner: Herzlichen Dank. Ich möchte es vermeiden, unmittelbar auf meinen Vorredner Bezug zu nehmen. Ich denke, es ist genau so, wie Sie, Herr Vorsitzender, das angesprochen haben. Wir sind uns übrigens einmal vor Gericht begegnet und nicht mehrfach.

Ich möchte an dieser Stelle nur kurz sagen und in Erinnerung zurückrufen, wie Regionalplanung funktioniert. Es ist einfach so, dass – logisch – jeder in ein öffentlich-rechtliches Verfahren seine Belange einbringt, auch im Sinne von Maximalforderungen. Das, was ich als Planer zu tun habe, ist, am Ende einen Plan daraus zu machen, mit dem hoffentlich alle Seiten leben können. Das erfordert Kompromisse in dieser Weise – ich sage es mal so –: Wir sind darin erfahren und Regionalplanung geht auch dahin, wo es wehtut. Es ist also nicht so, dass wir in der Weise Konflikte scheuen.

Zweiter Punkt. Es kann hier der Eindruck entstehen, dass zwischen Verbandsverwaltung und den politischen Entscheidungsträgern gegebenenfalls eine Diskrepanz besteht. Das ist nicht so; ich sage das ganz ehrlich. In dem Rahmen ist es so, dass wir mit Vorlagen in unsere Verbandsgremien hineingehen, und wenn sie politisch akzeptiert werden, werden sie beschlossen. Wenn sie politisch keine Mehrheit finden, werden sie abgelehnt bzw. zurückgewiesen. Insofern ist dieses Zusammenspiel erprobt und intakt über einen sehr langen Zeitraum, den wir in der Regionalplanung haben.

Vielleicht noch einmal zu der Frage zurück, die Ihr Ausgangspunkt war: Was kann man im Sinne von Grundsätzen gegebenenfalls landesplanerisch regeln? Ich möchte dazu Folgendes sagen: Wir haben die Grundsätze der Raumordnung auf Bundesebene. Ich hatte das Vergnügen, im Rahmen dieses Planspiels zur Rechtsbewertung mit zu formulieren. Dort sind grundsätzliche Bausteine geregelt. Natürlich könnte ich die auf Landesebene vertiefen. Die Frage ist nur: Wo höre ich auf mit dieser Sache und wo beginnt dann beispielsweise die Zuständigkeit des Landesentwicklungsplanes?

Ich möchte es verdeutlichen: Beispielsweise im Zeitraum 2003 – letzter Landesentwicklungsplan – haben wir ganz intensiv über Hochwasserschutz gesprochen unter dem Eindruck des Hochwasserereignisses 2002. Wir haben über zentrale Orte gesprochen, weil dort Handlungsbedarf bestand. Das sind bei der jetzigen Fortschreibung des LEP eher Themen, die etwas in die zweite Reihe rücken. Dafür kommen der Klimawandel und andere Dinge. Das heißt also, es bewegt sich und man muss auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren.

In der Konsequenz heißt das: Es ist gut gemeint, wenn man diese Dinge gesetzlich regeln möchte, aber es ist relativ starr und es ist in Bewegung. Deshalb halte ich es für den richtigen Weg – und ich denke, er hat sich auch bewährt –, dass im Zusammenspiel der Ebenen Landesplanung und Regionalplanung in dieser Weise über Handlungsaufträge, beispielsweise aus dem Landesentwicklungsplan, und auch über Vorgaben, beispielsweise zu erneuerbaren Energien, der Handlungsrahmen gesteckt wird, innerhalb dessen sich die Regionalplanung dann zu bewegen hat.

Zum Beispiel haben wir eine neue Situation, was die Klimapolitik des Freistaates betrifft, im Sinne von Vorgaben. Das berücksichtigen wir natürlich. Wir haben eine Teilfortschreibung unseres Regionalplanes zu diesem Thema eingeleitet. Kurz und knapp heißt das: Das Ergebnis dieser Teilfortschreibung wird nicht so sein, dass wir sagen: Im Grunde genommen ist es genau wie vorher. Sondern es bringt zum Ausdruck, dass wir auf die Entwicklung schauen und uns hier entsprechend anpassen. 

Also, die Absicht kann ich nachvollziehen. Ob jedoch eine Regelung im Gesetz geeignet ist, das zu erreichen, da bin ich eher skeptisch.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. – In der Reihenfolge sind jetzt Prof. Dammert, dann Frau Klaßmann-Voß und Herr Götze notiert.
Prof. Dr. Bernd Dammert: Ich möchte es noch einmal kurz formulieren: Frau Jähnigen, Sie fragten, ob es ausreichende Handlungsinstrumente gibt, ob es nicht zu wenig ist, ob der Landesgesetzgeber etwas machen sollte und wie das mit den Zielformulierungen ist. Auch der Gesichtspunkt des Optimierungsgebotes ist angesprochen worden. 

Zunächst möchte ich zur Frage Klimaschutz und regenerative, erneuerbare Energien, zu einzelnen Punkte, die Sie angesprochen hatten, deutlich machen, dass das gerade im § 2 Abs. 2 Nr. 6 des ROG – des Raumordnungsgesetzes des Bundes – ausdrücklich mit angesprochen worden ist. Diese Gesichtspunkte sind aufgerufen worden. Herr Berkner hatte deutlich gemacht: Die Handlungsinstrumente auf der Planungsebene sind ja da.

Man muss sich jetzt eine Grundsatzfrage stellen: Wer soll die Planung machen? Wollen Sie an dem System festhalten, dass es einen gesetzlichen Rahmen für eigenständige Planungsträger gibt, oder soll die Planung gewissermaßen durch den Gesetzgeber selbst erfolgen?

Ich halte den Weg, dass man den Rahmen setzt, die Grundsätze formuliert, die Ziele kontrolliert und die Instrumente vorgibt – so wie es derzeit ist – für richtig, um dann unter Berücksichtigung regionaler und kommunaler Gesichtspunkte vor Ort die Planung überörtlich durchzuführen. Das sind die beiden Dinge, die im Raumordnungsgedanken oder unter dem Gesichtspunkt des Gegenstromprinzips getrennt sind. Deshalb halte ich das System hier für ausreichend.

Zu den Instrumenten: Die Darstellungs- und Festsetzungsinstrumente sind verhältnismäßig flexibel. Die Diskussion um das Zielabweichungsverfahren hat gezeigt, dass wir sogar konkrete Vorhaben flexibilisieren können. Deshalb denke ich, der Ruf nach zusätzlichen Instrumenten, so verständlich er ist, wird hier nicht wirklich zusätzliche Effektive bringen.

Was das Thema Optimierungsgebot angeht, will ich mich kurz fassen. Optimierungsgebot klingt natürlich erst einmal gut. Die Frage ist: Wie setze ich es um. Ein nach meiner Einschätzung einseitiges Optimierungsgebot für einen der im § 2 genannten Grundsätze würde ich für rechtlich, im Ergebnis auch für verfassungsrechtlich unzulässig ansehen. 

Ziel der Raumordnung ist es, alle Belange in den Blick zu nehmen. Deshalb haben wir eine überörtliche Gesamtplanung. Es ist keine Einzelplanung, die hier zu machen ist, sondern Gesamtplanung. Dieser Ausgleich, dieses Austarieren, sind Pflichten der Planungsträger. Da ist das wichtig. Aber es ist nicht der einzige Gesichtspunkt. Deshalb zu sagen, die Optimierung muss in diese eine Richtung gehen, wäre eine Wertung, die eigentlich den § 2 aushebeln würde. Hier bin ich außerordentlich skeptisch, ob das der richtige Weg ist, ob der überhaupt gangbar ist. Danke.

Vors. Rolf Seidel: Vielen Dank, Prof. Dammert. Jetzt Frau Klaßmann-Voß, bitte.

Sabine Klaßmann-Voß: Vielen Dank. Ich möchte die Ausführungen von Herrn Prof. Dammert ausdrücklich unterstützen. Ich sehe das ganz genau so, insbesondere auch die letzten Ausführungen. Aber jetzt konkret noch einmal zu Nordrhein-Westfalen: 

Sie hatten mich angesprochen, wie wir das in Nordrhein-Westfalen händeln. Momentan ist es in der Tat so, dass wir zum einen ein Gesetz haben, das Landesentwicklungsprogrammgesetz auf Landesebene, und gleichzeitig den Landesentwicklungsplan. Beides enthält Ziele und Grundsätze, aber es gibt jetzt Bestrebungen, die beiden zu einem Planwerk zusammen zu führen. Es ist auf lange Sicht beabsichtigt, das Landesentwicklungsprogrammgesetz abzuschaffen. Die Inhalte werden alle überprüft und in den Landesentwicklungsplan integriert. 

Das jetzige Landesplanungsgesetz sieht vor, dass der Landesentwicklungsplan dann als Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtages erlassen wird. Hintergrund für diese Regelung ist unter anderem auch eine rechtliche Erwägung. Wir haben in unserem Landesentwicklungsprogrammgesetz unser Einzelhandelsziel verankert, den § 24 a LEPro, was seit gestern offiziell kein Ziel mehr ist, sondern nur noch ein Grundsatz. Uns wurde im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzung und Erörterung vom Gericht auch die Frage gestellt, wenn man Ziele in einem Gesetz verankern möchte, ob das im Lichte des § 3, Absatz 1, Nr. 2, überhaupt möglich ist, weil darin steht, dass Ziele nur in Raumordnungsplänen festzulegen sind.

Zum zweiten ist dann aber die Forderung so aufgestellt worden: Wenn man das denn bejahen würde, dann müsste man alle verfahrensrechtlichen Anforderungen, die an ein Ziel zu stellen sind und durch das Bundesgesetz vorgegeben werden, ROG – also Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltprüfung – auch im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens durchlaufen. Das wäre natürlich im Praktischen kaum umzusetzen. Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich ratsam, die Ziele in einem Plan zu verankern, so wie das ROG das per se auch explizit vorsieht. 

Vors. Rolf Seidel: Herzlichen Dank. Herr Dr. Götze, bitte.

Dr. Roman Götze: Von mir nur noch eine kurze Ergänzung zu diesem Thema. Ich bin persönlich auch eher der Auffassung des Kollegen Dammert. Sektorale Optimierungsgebote in einem Gesamtplanungsgesetz halte ich nicht unbedingt für den richtigen Weg. Wenn der Landtag der Auffassung wäre, erneuerbare Energien zu optimieren und somit dieser Form der energetischen Nutzung Rückenwind zu verleihen, dann sollte er eine entsprechende Energiestrategie verabschieden, wie das in Brandenburg geschehen ist, oder er sollte in der Tat dann lieber am Landesentwicklungsplan ansetzen. Das dürfte der richtige Weg sein, wenn man das denn überhaupt politisch für sachdienlich erachtet. 

Erneuerbare Energie ist ein weites. Feld. Das sind nicht nur Solar, Wind, und Wasser, sondern eben auch Bio-Masse und anderes. Diese ganzen Formen erneuerbarer Energien haben jeweils ganz unterschiedliche Spannungen in sich und können auch nicht über einen Kamm geschoren werden. Das möchte der Kollege Maslaton natürlich auch nicht. Da täte man ihm jetzt Unrecht. Aber aus diesem Grunde – denke ich – gehört das auch nicht in die gesetzliche Ebene hinein. 

Generell denke ich, kann man sich einmal fragen, ob das überhaupt eine Aufgabe der Raumordnung ist. Ich glaube, Sie, Kollege Maslaton, haben einmal in einem LKV-Aufsatz vor einiger Zeit die Auffassung vertreten, dass die Raumordnung sich besser aus dem Bereich Fotovoltaiksteuerung, also Steuerung von Freiflächenanlagen, eher heraushalten soll. Das wäre eine Aufgabe der kommunalen Ebene. Diese Auffassung finde ich interessant, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich immer dann, wenn die Ebene der Raumordnung und Landesplanung in Planwerken Steuerungsaussagen trifft, das auch nach hinten losgehen kann. Da haben Sie Recht. 

Ich habe gerade die gemeinsame Landesplanung Berlin/Brandenburg beraten. Unsere Aufgabe war es dort, eine raumordnerische Steuerungsstrategie für diese Solarfreiflächenanlagen zu entwickeln. Wir haben dahin gehend beraten, dass wir gesagt haben: Haltet Euch lieber von rechtsförmlichen Festsetzungen und Festlegungen zurück, macht es nicht. Das wäre kontraproduktiv. Lasst uns lieber an einer fachlichen Steuerung arbeiten, pro aktiv Anreize setzen. Wir haben jetzt im Prinzip die Kriterien des EEG übersetzt auf Flächenkriterien, gemeinsam mit den Planern dort eine Positivstrategie erarbeitet und auf ganz unterer Ebene der Region und zum Teil auch auf der Ebene der Kommunen propagiert. Ich meine, das ist auch der Erfolg versprechendere Weg.

Vors. Rolf Seidel: Dr. Janssen und dann Prof. Birk bitte. Herr Dr. Janssen, Sie haben das Wort.

Dr. Gerold Janssen: Danke schön. Ich fühle mich nach der Frage von Frau Jähnigen bezüglich der Grundsätze angesprochen, zumal ich die Forderung auch in meinem Statement mit eingebracht hatte, solche gesetzlichen Grundsätze aufzustellen. Ich will das noch einmal kurz in Bezug auf das 30-Hektar-Ziel Flächenneuinanspruchnahme untermauern. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die auch aus der Wissenschaft gekommen sind. Es gibt Methoden und Instrumente, die dazu entwickelt wurden. Wir sind also auch in der Lage, uns langsam – sage ich einmal vorsichtig – an dieses 30-Hektar-Ziel heranzutasten. Ich bin schon der Meinung, man sollte da im Freistaat auch einmal Farbe bekennen. Man geht ja auch in diese Richtung und sollte auch einmal klar sagen: Wie sieht denn eigentlich das Ziel der Flächeninanspruchnahme, der Flächenreduzierung, wie sieht das landesgesetzliche Ziel aus? Man muss hier natürlich begrifflich sauber sein – Frau Klaßmann-Voß hat es gerade gesagt – es gibt keine Ziele im Gesetz, sondern das können nur Grundsätze sein. Aber die Grundsätze des ROG lassen eben zu, dass man da Landesspezifika ausformuliert. Von den Kommentatoren wird das ausdrücklich auch immer so wiedergegeben. 

Es besteht die Möglichkeit, solche Grundsätze aufzunehmen. Man sollte dann auch

in diesem Bereich der Flächeninanspruchnahme, der Flächenreduzierung etwas tun.

Das ist letztlich auch aus demokratischen Gründen – finde ich – legitim. Warum überlässt man es allein der Staatsregierung, solche Ziele zu formulieren? Ich denke, das ist ein Thema, das landesweite Bedeutung hat, was dann auch durch das Parlament abgesegnet sein müsste. 

Ein letzter Hinweis: Das kommt vielleicht auch ganz gut bei den Nachbarstaaten an. Wir haben sehr viel Forschungsarbeit mit der polnischen und der tschechischen Seite gemacht, da ging es auch sehr stark um den Austausch von landesplanerischen Grundsätzen, gesetzlichen Grundlagen usw. Wenn man dann etwas präsentieren kann, in dem schon ganz klar Grundsätze stehen, was wirklich in der praktischen Arbeit der Landesplanung und der Regionalplanung geschieht, dann hilft das natürlich auch zur weiteren Verständigung mit den Nachbarn.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. Prof. Birk, bitte.

Prof. Dr. Hans-Jörg Birk: Ich will nur noch einmal auf zwei Punkte hinweisen, die mir beide aus verfassungsrechtlichen Gründen sehr wichtig erscheinen. Aussage Nummer eins: Ich meine, dass ein Optimierungsgebot eingeführt auf Landesebene sehr leicht in Gefahr kommt, gegen die bundesrechtliche Regelung des Raumordnungsgesetzes zu verstoßen. Das Raumordnungsgesetz sieht keine Optimierung vor, sondern die Belange sind gleichrangig. 

Zweite Aussage in diesem Zusammenhang: Diese verfassungsrechtlichen Bedenken der Bundesrechtswidrigkeit einer solchen Regelung scheinen mir sehr gewichtig zu sein. Der zweite Punkt: Ich darf darauf hinweisen, dass der Begriff Optimierungsgebot irgendwann einmal von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes kreiert worden ist und von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes dann auch wieder tot gemacht wurde. Ich war bei einer der mündlichen Verhandlungen dabei, in der das Bundesverwaltungsgericht, der 4. Senat, für Planungsrecht zuständig, lachend gesagt hat: Wir wissen auch nicht, was das Optimierungsgebot ist. Wir haben drei Tage beraten und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns nicht einigen können. Es gibt das Optimierungsgebot nicht. 

Man muss sich auch darüber klar werden, was Optimierungsgebot bedeutet. Ist das ein absoluter Vorrang? Ist das ein relativer Vorrang usw.? Wenn man genau nachschaut, gibt es sicherlich unendlich viele Promotionen und Habilitationsschriften, die das behandeln. Nur, der Gesetzgeber müsste das herunter brechen und sagen: Was ist es denn? Wo hört denn die Optimierung auf? Wo setzt sich vielleicht gegen die Optimierung etwas durch? Ich will nur davor warnen und darf auch noch einmal sagen, dass es in Richtung Bundesgesetz fragwürdig ist. 

Der nächste Punkt: Es ist gerade auch von meinem Vorredner gesagt worden, dass es zulässig ist, dass man im Rahmen der Grundsätze, wie wir sie im § 2 des Raumordnungsgesetzes haben, bestimmte besondere Betonungen auf Landesebene durchführt. 

Das ist in der Tat eine Entscheidung des Gesetzgebers. Will er das in ein Landesgesetz aufnehmen, oder gibt er diese Befugnis weiter in Richtung Landesentwicklungsplan. Es sind ja auch Zwischenlösungen aufgezeigt worden, dass man sagt, der Landesentwicklungsplan wird durch eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtages gemacht. Das würde vom Verfahren her eine vereinfachte Regelung gegenüber dem Gesetz sein. Das sind Dinge, die dieses Haus hier zu entscheiden hat. Da kann auch eine Konkretisierung vorgenommen werden.

Ich warne davor, das insgesamt in ein Gesetzgebungsverfahren aufzunehmen. Ich könnte mir in aller Vorsicht vorstellen, dass es potenzierte Probleme einer Verwaltungsreform beinhaltet, für den ganzen Freistaat darzustellen, wie die Entwicklungslinien aussehen müssen und aussehen sollen, abgesehen von der hohen Beratungsdichte und Intensität, die dann auf diesen ganzen Ebenen dafür notwendig wäre. 

Vors. Rolf Seidel: Danke schön, Herr Prof. Birk. Herr Prof. Maslaton bitte noch einmal.

Prof. Dr. Martin Maslaton: Ich würde kurz noch einmal untermauern wollen, wo das herkommt. Es ist völlig korrekt, was die Vorredner gesagt haben. Sie können nicht einseitig irgendeinem Gut, und zwar auch nicht den erneuerbaren Energien, in einem Planungsprozess ein Pre geben. Allerdings ist das, was gerade von den Sachverständigen vorher zitiert wurde, überkommen. Das ist nicht mehr Stand, auch nicht der Rechtsprechung. 

Ich will vielleicht auf Folgendes hinweisen: Wenn ich über den Kernbereich von Artikel 14 rede, nämlich über die Frage von Enteignung und Besitzanweisung, gibt es erst- und zweitinstanzliche Entscheidungen, die sagen, dass die Meseberger Beschlüsse und das Ziel, nämlich eine Klimakatastrophe zu verhindern, ein überragendes öffentliches Gut von Verfassungsrang sind. Das, was Sie gerade gehört haben, ist richtig. Es ist leider nur überholt.

Es ist völlig korrekt, dass Sie nicht irgendeinem Ziel irgendein Pre geben können, sondern die Rechtsprechung sagt, es muss sich dann um ein überragendes öffentliches Gut handeln. Aber, liebe Parlamentarier, das muss ich nun doch einmal fragen: Beim Klimaschutz, sagt da irgendeiner, dass das kein überragendes Gut ist? Das machen Sie doch alle. Das, worum es jetzt hier geht, ist Farbe zu bekennen. Die verfassungsrechtlichen Bedenken sind völlig korrekt. Wenn es zu einer verfassungsrechtlichen Überprüfung kommt, wird gefragt werden: Habt Ihr denn ein überragendes öffentliches Gut, was den Optimierungsgrundsatz rechtfertigt? Das ist nichts anderes als die Klimakatastrophe. Noch einmal: Die Entscheidungen, die vorliegen, betreffen den Kernbereich von Artikel 14. Es geht um Grundstücksentzug. Selbst das wird damit gerechtfertigt und hält auch. Danke schön.

Vors. Rolf Seidel: Danke. Frau Friedel von der Fraktion der SPD wäre dann die nächste. Bitte schön. Sie haben das Wort.

Sabine Friedel, SPD: Vielen Dank. Ich möchte mich auch im Namen der SPD-Fraktion für die Stellungnahmen bedanken. Ich habe nur eine kurze Frage an Frau Klaßmann-Voß. Ich habe Sie vorhin so verstanden, dass Sie sagten, einerseits haben Sie in NRW ein reines Verfahrensgesetz gemacht und andererseits aber in Ihrem Gesetz Länderspezifika ganz dezidiert aufgenommen haben.

Ich würde gern wissen, was das für Spezifika sind. Können Sie dazu zwei, drei Beispiele bringen?

Vors. Rolf Seidel: Frau Klaßmann-Voß, Sie haben das Wort.
Sabine Klaßmann-Voß: Gern. – Damit meinte ich Zuständigkeitsregelungen und Planungsträgerschaft. Also: Wer ist bei uns der Planungsträger? Wie wird er zusammengesetzt? Wie wird er gewählt? Wer ist zuständig für die einzelnen Verfahren? Es sind reine Zuständigkeitsregelungen. Insofern wird das dadurch nicht relativiert, dass das Landesplanungsgesetz bei uns ein reines Verfahrensgesetz ist.

Vors. Rolf Seidel: Gut. – Damit sind wir einmal durch. Frau Jähnigen, Sie hatten noch ein Problem? – Bitte schön.

Eva Jähnigen, GRÜNE: Ich habe noch drei Fragen. Mein Vorschlag ist, sie insgesamt zu stellen; sie sind nicht ganz so grundlegend, aber ich denke, auch wichtig.

Vors. Rolf Seidel: Ja, bitte.

Eva Jähnigen, GRÜNE: Ich möchte noch einmal zum Thema Freistellung der kommunalen Planung, und zwar bei Ihnen, Herr Prof. Krautzberger, nachfragen. Sie haben gesagt – so habe ich es mir notiert –, wir hätten hier im Osten nicht die genügende Planungstiefe, um das zu tun. Ich finde – und das stimmt mit meinen Erfahrungen überein –, dass es durchaus Planungswettbewerbe zwischen Kommunen und höheren Planungsstellen gibt und dass dann die Kommunen sich schnell zurücklehnen und entschädigt werden müssen. Ich unterstelle das natürlich niemandem, aber ich nenne das Stichwort Schönfeld-Weißig und andere Begebenheiten.

Deshalb ergeht an Sie dezidiert die Bitte, Ihre Ausführungen an dieser Stelle zu vertiefen. Warum halten Sie diese Art von Freistellung, die der SSG fordert, für nicht richtig, bzw. welche Einschränkungen würden Sie gegebenenfalls empfehlen? Das ist die erste Frage.

Die zweite Frage betrifft die regionale Flächennutzungsplanung, die Stadt-Umland-Planung. Mehrere Referenten haben ausgeführt, dass sie es schade finden, auf die bisher in § 5 des sächsischen Planungsgesetzes festgeschriebene regionale Flächennutzungsplanung zu verzichten. Ich sehe das auch so, gerade zur Beseitigung von Stadt-Umland- aber auch von anderen Konflikten. Deshalb stelle ich Ihnen die Nachfrage: Welche Instrumente sind denn dann empfehlenswert? Ist es die bisherige regionale Flächennutzungsplanung, die wohl wenig oder gar nicht in Anspruch genommen worden ist – also Regionalplanungsverbände und Kommunen zusammen –, oder gibt es auch andere Instrumente, die Sie uns aus Ihrer Erfahrung empfehlen können, Stichwort: Stadt-Umland-Verband, zum Beispiel in Hessen, jetzt auch in Sachsen-Anhalt?

Die dritte Frage betrifft die Verkehrsplanung: Begrüßenswerterweise wird es jetzt keine neue Rechtsverordnung zum Fachlichen Entwicklungsplan Verkehr geben, sondern das wird Teil des Landesentwicklungsplanes sein. Das ist sinnvoll und richtig, darin werden wir uns alle einig sein. Vor diesem Hintergrund muss man sich natürlich fragen – ich weiß, es ist ein heißes Eisen –, ob es noch sinnvoll ist, dass es wesentliche Unterschiede in den Gebieten der regionalen Planungsverbände, die hier festgesetzt werden können, und der Zweckverbände für Verkehr gibt, die ja den gesamten Nahverkehr per Nahverkehrsplan zu planen und umzusetzen haben.

Ein konkretes Beispiel: Wir haben mit dem Regionalplan Oberelbe die drei Kommunen des Oberen Elbtals und haben dann den Regionalplanverband, der im Grunde genommen Landkreis Bautzen und Görlitz ist. Wir haben aber den VVO, der schon einen Teil des Landkreises Bautzen mit bespielt, in der Mitte die Lücke im Landkreis Bautzen und dann denn ZVON. Ich denke, durch diesen Widerspruch, der durch die Verwaltungsreform entstanden ist und jetzt aufgelöst werden muss, wird es erhebliche Planungs- und Abstimmungsaufwendungen geben, die mir nicht sinnvoll erscheinen. Wie schätzen Sie das ein?

Vors. Rolf Seidel: Frau Jähnigen, würden Sie bitte für die Nichtinsider die Abkürzungen aussprechen?

Eva Jähnigen, GRÜNE: Verzeihung, welche Abkürzungen waren unverständlich?

Vors. Rolf Seidel: VVO.
Eva Jähnigen, GRÜNE: VVO ist Verkehrsverbund Oberelbe.

Vors. Rolf Seidel: Aha, aber es gab noch eine zweite: ZVON.

Eva Jähnigen, GRÜNE: ZVON – Zweckverband Obere – Herr Bandmann, jetzt müssen Sie mir helfen – –

(Volker Bandmann, CDU: Ich habe nicht die Absicht. – Heiterkeit)
– Also, das ist der benachbarte Verkehrszweckverband, die andere Hälfte des Landkreises Bautzen und Landkreis – –


(Zuruf: Schlesien-Oberlausitz!)

Eva Jähnigen, GRÜNE: – Wunderbar, ich danke Ihnen.
Vors. Rolf Seidel: Danke schön. Das so weit zum Verständnis. Es ist immer schwierig, wenn Abkürzungen benutzt, aber nicht von allen verstanden werden. Das ist etwas problematisch.

Jetzt zur ersten Frage. Diese war an Herrn Prof. Krautzberger gerichtet. – Bitte schön, Herr Professor.

Prof. Dr. Michael Krautzberger: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau Abg. Jähnigen, ich hatte darauf hingewiesen, dass man bedenken sollte, wenn man solch eine Regelung aufgreift, wie die Situation in der Planung im Freistaat Sachsen ist. Sachsen ist eines der dynamischsten Länder im Kranz der neuen Länder mit einer enormen Tätigkeit im Bereich der Bauleitplanung in den ersten Jahren. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich das Bauministerium in Berlin übernommen hatte und weiß, welche enormen Tätigkeiten es gab, gerade nach den Kommunalwahlen 1990. Sie haben vorhin die Zahlen bis 1992/93 erwähnt. Wie man sah, gab es keine Flächennutzungsplanung und keine Regionalplanung. Wie sollte man es anders machen? Das war die Situation.

Jetzt muss man überlegen, ob man in solch einer Situation – in der es darum geht, Anpassungen an die richtige räumliche Entwicklung vorzunehmen –, das mit Entschädigungszahlungen kombiniert. Das war der eigentliche Punkt. Ich möchte aber im Kern dazu sagen, dass Sie als Gesetzgeber überlegen müssen, ob Sie Regelungen schaffen, die nicht so notwendig sind. Ich fand vorhin die kleine Diskussion über das Planungsgebot unheimlich lehrreich. Wie viele Doktorarbeiten werden über das Planungsgebot geschrieben, das nicht angewendet wird?

Das Baugesetzbuch enthält sieben Gebote, vom Baugebot bis zum Abbruchgebot. Sie werden auch nicht angewandt. Aber sie sind vorhanden, man lässt sie auch drin. Es gab in den Siebzigerjahren eine solche Phase. Man muss sich im Sinne von sinnvollen, schlanken Gesetzen überlegen, was man will.

Einen Punkt möchte ich nicht unerwähnt lassen. Es gibt die Meinung, die – denke ich – unbestritten ist, dass es verfassungsrechtlich keinen Grund gibt, solch eine Regelung zu schaffen. Es gibt keine Verpflichtung, diese Regelung zu schaffen. Sie hat auch nichts mit dem Konnexitätsprinzip zu tun – was seit der Verfassungsreform, Föderalismusreform II besagt, Aufgaben übertragen wir mit –, denn hier geht es um eine Anpassung an die Raumordnung. 

Die Raumordnung – vielleicht als letzte Bemerkung – ist eine Kernaufgabe des Staates. Die Raumordnung ist die Ordnung des Staatsgebietes. Das ist keine Veranstaltung von irgendeinem Partner, sondern der Staat ordnet seinen Raum durch seine Gremien. Die Gemeinden werden daran beteiligt. Sie haben eine ungewöhnlich starke Stellung bei der Beteiligung – zum Glück. Darin fließt auch die Frage ein, dass man das nicht „vermünzen“ kann.

Vors. Rolf Seidel: Danke schön. – Wir kommen zur zweiten Frage, zum Problem der Flächennutzungsplanung und des Eingangs. Herr Prof. Berkner, bitte.

Prof. Dr. Andreas Berkner: Wir hatten dieses Instrument im vorletzten ROG drin, und es hat in den Novellierungen des Landesplanungsgesetzes im Jahr 2001 Eingang gefunden. Das war der § 5, wobei nie eine Rechtsverordnung zur Umsetzung dieser regionalen Flächennutzungspläne erlassen worden ist.

Ich hatte einmal das Vergnügen – das ist knapp zehn Jahre her – eine Veranstaltung zu moderieren, bei der wir uns zu diesem Instrument verständigt hatten. Es hat ausgereicht, den Beteiligten das Verfahrensschema zu zeigen, welches notwendig ist, einen regionalen Flächennutzungsplan zu machen, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass es toll aussieht, aber wenig praktikabel ist.

Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen: Regionaler Flächennutzungsplan bedeutet, dass sowohl der regionale Planungsverband als auch alle beteiligten Kommunen zustimmen müssen. Ich kann Ihnen dazu nur Folgendes sagen: Das dauert lange, oder man bleibt im Banalen stecken. Mit anderen Worten: In der Zeit, in der diese Passage im Gesetz steht, hat nach meiner Kenntnis niemand irgendwo im Freistaat Sachsen nach einem regionalen Flächennutzungsplan gerufen. 

Im Übrigen enthält das Baugesetzbuch genügend Möglichkeiten zur Aufstellung von gemeinsamen Flächennutzungsplänen. Es ist also umfänglich geregelt. Ich denke, darauf kann man sich berufen, wenn man das tun will.

Vors. Rolf Seidel: Vielen Dank, Herr Prof. Berkner. – Frau Klaßmann-Voß, bitte.

Sabine Klaßmann-Voß: Ich kann Ihnen nur sagen, dass in Nordrhein-Westfalen der regionale Flächennutzungsplan im Landesplanungsgesetz probeweise enthalten war. Die Planungsregion im Ruhrgebiet hat dieses Instrument angewendet. Es wurde evaluiert. Bei der jetzigen Novellierung des Landesplanungsgesetzes haben wir dieses Instrument nicht wieder explizit aufgenommen, weil es diverse rechtliche Probleme und faktische Vollzugsprobleme gibt, sodass man durchaus die Frage stellen kann, ob es tatsächlich ein beschleunigendes Element ist.

Insofern möchte ich Herrn Prof. Berkner ausdrücklich zustimmen. Wenn eine Kommune Stadt-Umland-Probleme regeln will, gibt es auch weiterhin den gemeinsamen Flächennutzungsplan, mit dem sie das nach § 200 Abs. 4 BauGB machen kann. Es gibt die Möglichkeit von informellen Instrumenten, wie sie im § 13 ROG genannt sind, Stichwort: öffentlich-rechtliche Verträge landesplanerischer oder städtebaulicher Natur.

Zum Dritten und damit abschließend: Selbst wenn jetzt das Sächsische Landesplanungsgesetz dieses Instrument nicht explizit benennt, ist es weiterhin vorhanden. Dadurch, dass das ROG weiterhin dieses Instrument vorsieht und das ROG unmittelbar gilt, ist dieses Instrument weiterhin existent.

Vors. Rolf Seidel: Es ist also im Bundesgesetz geregelt und geht uns nicht verloren. Gut, danke schön. – Dann kommen wir zu der letzten Frage. Frau Jähnigen, haben Sie einen speziellen Sachverständigen im Blick für dieses Zusammenspiel zwischen Regionalplanung und Verkehrsplanung? Das war doch die Frage?

Eva Jähnigen, GRÜNE: Das habe ich nicht, weil dazu niemand Ausführungen gemacht hat.

Vors. Rolf Seidel: Richtig.

Eva Jähnigen, GRÜNE: Ich denke, es gibt dazu konkrete Erfahrungen bei der Fläche der Planungsverbände und das Zusammenwirken von Planungen. In Sachsen betreten wir damit ja Neuland.

Vors. Rolf Seidel: Ja. – Gibt es dazu Ausführungen? Herr Berkner, Sie sind wieder an der Reihe.

Prof. Dr. Andreas Berkner: Ich kann nur kurz sagen: Das ist das reale Leben, dass Verwaltungsstrukturen eben nie eins zu eins immer kongruent zueinander sind. Das hat sich an der einen oder anderen Stelle verstärkt. Ich denke, das liegt in der Natur der Sache. Ich würde nicht so weit gehen, das als Hindernis dahingehend zu bezeichnen, dass man deshalb große Probleme bekommt. 

Wir sind im Zeitalter der modernen Kommunikation und des Datenaustausches usw.; das kann man handeln. Ich behaupte im Umkehrschluss: Der Versuch, es passend zu machen, sodass alles übereinandergelegt deckungsgleich ist, wird wohl kaum gelingen. Das bedeutet einen Aufwand, den ich mir realistisch und praktikabel kaum vorstellen kann.

Vors. Rolf Seidel: Schön. – Gibt es seitens der Sachverständigen dazu Ergänzungen? – Nein, danke. Wir kommen zur nächsten Frage von Herrn Stange. Bitte schön, Herr Stange, Sie haben das Wort.

Enrico Stange, Linksfraktion: Danke schön, Herr Vorsitzender. – Das ist eine Frage an Herrn Dr. Götze bzw. auch an andere, die sie beantworten möchten. Sie hatten die Frage des Monitorings im Zuge der Umweltprüfung angesprochen. Würden Sie das noch einmal ausführen, damit es mir verständlich wird?

Vors. Rolf Seidel: Bitte schön, eine Erklärung für Herrn Stange.
Dr. Roman Götze: Ja, danke. – Das war eher eine Randnotiz. Ich hatte den Punkt eigentlich nur benannt, weil er gerade in der Fachöffentlichkeit diskutiert wird. Zu Monitoring von Raumordnungsplänen gibt es einen interessanten Aufsatz von Ritter, einem namhaften nordrhein-westfälischen Raumordnungsspezialisten. Er hat bereits mit Blick auf das Bundesrecht beklagt, dass man zwar für die Umweltprüfung – kraft Europarechts und des deutschen Umsetzungsrechts – ein Monitoring hat, das man übrigens auch kritisch sehen kann, aber man hat es merkwürdigerweise nicht für die Gesamtplanung. Wir alle wissen, dass gerade die Regionalplanung ein Geschäft ist, das sich ohnehin ständig fragen muss, ob es noch aktuell ist. Deshalb fordert man aus wissenschaftlicher Sicht, dass man so etwas vielleicht auch gesetzlich regelt, um eine Art Gleichklang mit dem umweltrechtlichen Monitoringgebot zu fordern.

Das ist eine Sache, die ich gelesen habe. Ich habe es aber gar nicht unbedingt beklagt. Ich habe einfach nur als Notar festgehalten, dass das sächsische Landesrecht, ebenso wie das Bundesrecht, diesen Ansatz nicht aufgreift. Wenn man es machen wollte, dann wäre die Frage, was wir auch von der Umweltprüfung kennen: Was bringt es denn wirklich effektiv, wenn man in das Gesetz schreibt, dass Raumordnungspläne innerhalb bestimmter Zeiträume zu evaluieren sind? Das würde eigentlich nur das bewirken, was man ohnehin hat: dass Fortschreibungserfordernisse gesehen werden und die Sache sozusagen dann auf Wiedervorlage kommt.

Ich bin ambivalent; ich habe festgehalten, dass der Regierungsentwurf dieses Monitoring nicht aufgreift. Ich würde es auch nicht unbedingt als Forderung in den Raum stellen wollen. Dann sollte man vielleicht über solche Dinge ernsthafter nachdenken wie das von Frau Lehmann geforderte Regressthema, das wir aber schon ausgiebig besprochen haben.

Vors. Rolf Seidel: Recht herzlichen Dank. Ich denke, damit sind wir am Ende der heutigen Anhörung angekommen. Ich darf mich bei Ihnen noch einmal recht herzlich bedanken. Es war eine sehr interessante Geschichte, die wir heute hier hatten. Das wird uns bei der weiteren Verfeinerung des Gesetzes oder bei der Konkretisierung an der einen oder anderen Stelle helfen. Es gibt hier auch eine Grundsatzentscheidung, die noch zu fällen wäre, gerade bei dem letzten angesprochenen Punkt.

Recht herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie hier waren. Kommen Sie gut nach Hause.

(Schluss der Sitzung: 13:04 Uhr)

